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vorwort

die schweiz hat an ihren hochschulen eine lan-
ge tradition von moderaten studiengebühren, 
die für alle gleich hoch und für tiefe einkommen 
durch stipendien abgefedert sind. sie steht da-
mit im einklang mit den meisten umliegenden 
ländern. im zuge von Finanzierungsfragen rund 
um die hochschulen wird immer wieder über die 
erhöhung der studiengebühren diskutiert. in zei-
ten angespannter Finanzhaushalte ist es legitim, 
eine solche diskussion zu führen. sie muss aber 
sorgfältig erfolgen und im wissen darüber, was 
eine erhöhung dieser gebühren bewirken kann. 
namentlich darf mit einer erhöhung nicht der 
chancengerechte zugang zur hochschulbildung 
aufs spiel gesetzt werden. geeignete Personen 
sollen nicht aus finanziellen gründen von einem 
hochschulstudium absehen müssen. die bil-
dungspolitik muss daher alle überlegungen zur 
höhe von studiengebühren auch vor dem hinter-
grund der chancengleichheit anstellen. 

die edK hat eine studie in auftrag gegeben, wel-
che diesen Fragen nachgeht. darin werden zum 
ersten Mal für die schweiz Modelle von studi-
engebührenerhöhungen unter dem titel der so-
zialverträglichkeit und vor dem hintergrund der 
hochschulfinanzierung errechnet. die studie 
legt die Fakten auf den tisch, zeigt die Möglich-
keiten, aber auch die grenzen bei der gestaltung 
der studiengebühren auf. die Frage der studien-
gebühren für ausländische studierende ist nicht 
thema dieser studie.

zwei wichtige ergebnisse der studie:

es erstaunt nicht und ist in unserem system •	
gewollt, dass bei einer massiven erhöhung der 
gebühren auch die Kosten für stipendien, die 
eine solche erhöhung begleiten, entsprechend 
hoch sind. auch würde eine solche erhöhung 
zu reduktionen der tarife der interkantonalen 
ausgleichszahlungen führen.
eine wichtige erkenntnis der studie ist, •	
dass die Kantone von den auswirkungen von 
studiengebührenerhöhungen unterschiedlich 
betroffen sind. die Mehreinnahmen aufgrund 

der studiengebührenerhöhungen fallen an 
einem anderen ort an als die Mehrausgaben 
für die stipendien. deutliche erhöhungen der 
studiengebühren hätten «verlierer» und «ge-
winner» zur Folge. Je nachdem, ob ein Kanton 
träger einer oder mehrerer hochschulen ist, 
ob er zentral oder peripher gelegen ist, und 
je nach einkommens- und vermögensstruk-
tur seiner bevölkerung, ist er mit massiven 
Mehrbelastungen konfrontiert; oder aber er 
profitiert von den Mehreinnahmen der studi-
engebühren. um eine solche unerwünschte 
ungleichverteilung zu vermeiden, müsste eine 
erhöhung von studiengebühren von grund-
sätzlichen anpassungen des gebühren- bzw. 
stipendiensystems begleitet werden. so 
müssten entweder die hochschulen direkt für 
die sozialen abfederungen der gebühren auf-
kommen, oder zwischen den Kantonen müsste 
ein system von ausgleichszahlungen aufge-
baut werden. letzteres wäre aber nur möglich, 
wenn sich die stipendiensysteme der Kantone 
nicht mehr unterscheiden würden. voraus-
setzung wäre also eine nahezu vollständige 
harmonisierung der stipendiensysteme der 
Kantone. 

studiengebühren werden von den hochschulen 
bzw. ihren trägerkantonen festgelegt. diesbe-
züglich hat die edK keine entscheidungskompe-
tenzen. sollten aber grundlegende änderungen 
im vorgeschlagenen sinne in betracht gezogen 
werden, so wäre eine Koordination durch die edK 
wohl erforderlich.  

die Frage der studiengebühren betrifft aber alle 
Kantone, die träger von hochschulen ebenso wie 
die wohnortkantone der hochschul-studieren-
den. die edK versteht deshalb diese studie als 
einen beitrag zur aktuellen diskussion über die 
höhe von studiengebühren und freut sich, sie 
hiermit interessierten Kreisen zugänglich zu ma-
chen. 

März 2011 isabelle chassot
 Präsidentin der edK
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zusaMMenFassung

Eine markante Erhöhung der Studiengebühren 
ist mit geeigneten flankierenden Massnahmen 
auf sozialverträgliche Art möglich. Sie führt 
aber zu gewichtigen Mehraufwendungen im 
Stipendienbereich. Von diesen Mehrkosten für  
Stipendien wären die Kantone in sehr unter
schiedlichem Umfang betroffen; auf der anderen 
Seite würden sie auch von den Mehreinnahmen bei 
den Studiengebühren nicht im gleichen Mass  
profitieren. Eine markante Erhöhung von Studien
gebühren müsste also von grundsätzlichen 
Anpassungen des Gebühren bzw. Stipendien 
systems begleitet werden.   

Studiengebühren vor dem Hinter
grund der Hochschulfinanzierung

erhöhungen von studiengebühren haben nicht 
nur auswirkungen auf die studierenden und ihre 
Familien, sie führen auch zu Mehrkosten im sti-
pendienwesen und zu veränderungen der aus-
gleichszahlungen zwischen den Kantonen. die 
vorliegende studie verknüpft diese verschiede-
nen aspekte und zeigt anhand verschiedener 
szenarien auf, wie veränderungen der studienge-
bühren die Finanzflüsse beeinflussen:

die studie untersucht die auswirkungen von •	
studiengebührenerhöhungen auf das budget 
von Familien mit tiefen einkommen und des 
Mittelstands und ermittelt die der öffentli-
chen hand entstehenden Kosten für die sozia-
le abfederung (stipendien).
die Kostenfolgen für die Kantone werden •	
auch vor dem hintergrund der interkanto-
nalen ausgleichszahlungen untersucht. die 
interkantonale universitätsvereinbarung vom 
20. Februar 1997 (iuv) und die interkantona-
le Fachhochschulvereinbarung vom 12. Juni 
2003 (Fhv) regeln den gleichberechtigten 
interkantonalen zugang zu den hochschulen 
und den lastenausgleich zwischen den Kan-
tonen. die studie beleuchtet die auswirkun-

gen einer erhöhung der studiengebühren auf 
diesen lastenausgleich. 

Sozialverträglichkeit, internationale 
Vergleichbarkeit und vertretbarer 
Verwaltungsaufwand

die studie setzt drei Prämissen, unter denen  
verschiedene szenarien und Modelle geprüft  
werden:

erste Prämisse ist die sozialverträglichkeit •	
der gebührenerhöhungen. studiengebühren 
dürfen nicht dazu führen, dass geeignete  
Personen aus finanziellen gründen von  
einem studium absehen. das heisst zunächst 
einmal, dass der zugang für tiefe einkommen 
gesichert bleiben muss. Für diese schichten 
wird die erhöhung der gebühren über höhere 
stipendien kompensiert. Für Mittelstand - 
familien wird eine erhöhung dann als sozial-
verträglich angenommen, wenn das budget  
einer Mittelstandfamilie durch die erhöhung 
um nicht mehr als 4 Prozent des äquivalenz-
einkommens belastet wird. 
weiter geht der bericht davon aus, dass die •	
internationale vergleichbarkeit der studien-
gebühren gewährleistet sein muss. soll das 
schweizerische hochschulsystem sich im 
internationalen wettbewerb behaupten, so 
müssen sich die studiengebühren im europäi-
schen rahmen bewegen. 
die dritte Prämisse betrifft den verwaltungs-•	
aufwand, der durch die soziale abfederung der 
gebührenerhöhungen entsteht. eine erhöhung 
der studiengebühren ist nur sinnvoll umsetz-
bar, wenn sie keinen übermässigen verwal-
tungsaufwand bewirkt, der anteil betroffener 
studierender also nicht zu hoch wird. die stu-
die geht davon aus, dass der verwaltungsauf-
wand sich in vertretbarem rahmen hält, wenn 
maximal 50% der studierenden auf staatliche 
unterstützung angewiesen sind.
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Höhere Studiengebühren können 
sozialverträglich ausgestaltet 
werden

wenn studiengebühren abgefedert werden, ist 
eine sozialverträgliche erhöhung möglich. aller-
dings lägen erhöhungen von 4000 Franken nicht 
mehr im internationalen rahmen und führten zu 
einer schlechterstellung des schweizerischen 
hochschulsystems im internationalen wettbe-
werb. erhöhungen von über 3000 Franken pro Jahr 
führten zu einem übermässigen verwaltungsauf-
wand und werden daher ebenfalls ausgeschlos-
sen. 

bei erhöhungen zwischen 1000 und 2000 Fran-
ken pro Jahr sind zusätzliche stipendien für tiefe 
einkommen nötig, damit die sozialverträglichkeit 
gewährleistet ist. bei einer erhöhung zwischen 
2000 und 3000 Franken pro Jahr müssen die sti-
pendienpolitischen Massnahmen auch auf den 
Mittelstand ausgedehnt werden. 

Kostenfolgen für die  
öffentliche Hand

erhöhungen von studiengebühren führen zu 
Mehrausgaben im stipendienbereich. bei einer 
erhöhung von 2000 Franken und stipendienrecht-
lichen Massnahmen für die tiefen einkommen 
stehen den Mehreinnahmen von 263 Mio. Franken 
Mehrausgaben von rund 70 Mio. Franken gegen-
über. bei einer erhöhung von 3000 Franken pro 
Jahr und Massnahmen auch für den Mittelstand 
muss bei zusätzlichen einnahmen von 393 Mio. 
Franken mit ausgaben von 141 Mio. Franken ge-
rechnet werden. 

erhöhungen von studiengebühren haben auch 
eine senkung der interkantonalen ausgleichszah-
lungen zur Folge. die Finanzierungsvereinbarun-
gen sehen vor, dass die zahlungen der Kantone 
für studierende, die in einem anderen Kanton ihre 
ausbildung machen, entsprechend den studien-
gebühren gekürzt werden können. 

Ungleiche Verteilung von 
Mehrkosten und Mehreinnahmen

die durch studiengebührenerhöhungen entste-
henden Mehrkosten (stipendien) werden von  
den wohnsitzkantonen der studierenden getra- 
gen. die Mehreinnahmen kommen jedoch aus-
schliesslich den hochschulen bzw. ihren träger-
kantonen zugute. daraus würden sich massive 
verzerrungen zwischen den Kantonen ergeben.  
allerdings wären nichtuniversitätskantone da-
bei nicht zwingend benachteiligt. sie könnten bei 
zentraler lage und günstigen einkommensstruk-
turen aufgrund der tieferen transferzahlungen 
gemäss Finanzierungsvereinbarungen durchaus 
profitieren. hingegen wären periphere Kantone 
mit einem hohen anteil niedriger einkommen klar 
schlechter gestellt. sie können nicht von zusatz-
einnahmen profitieren, wären aber von den sti-
pendienrechtlichen Kostenfolgen der gebühren-
erhöhungen stark betroffen. 

die ungleiche verteilung von Mehrkosten und 
Mehreinnahmen könnte durch einen zusätzlichen 
ausgleichsmechanismus zwischen den Kanto-
nen sowie ein gesamtschweizerisch praktisch 
vollständig harmonisiertes stipendiensystem 
gemildert werden. die studie zeigt weiter die 
Möglichkeit auf, dass die ungleichverteilung ver-
hindert werden kann, wenn die Mehreinnahmen 
und Mehrausgaben am gleichen ort entstehen. 
die zuständigkeit für die soziale abfederung der 
studiengebühren müsste dafür den hochschulen 
übertragen werden, d.h. die stipendienvergabe 
würde würde – durch reduktion der studienge-
bühren – von den hochschulen vorgenommen. 
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ziel der studie und  
untersuchungsanlage

die studie verfolgt zwei hauptziele: einerseits 
soll ermittelt werden, wie stark studiengebüh-
ren erhöht werden können und wie flankierende 
Massnahmen ausgestaltet werden müssen, da-
mit, im vergleich zu heute, keine Personen von  
der höheren bildung ausgeschlossen werden und 
die belastung des Mittelstandes in grenzen ge-
halten wird. andererseits sollen die auswirkungen 
einer studiengebührenerhöhung auf die Kantone 
und auf die hochschulen aufgezeigt werden. 

die hochschullandschaft wird als dynamisches 
system betrachtet. im ersten teil der studie wer-
den fünf wirkungsbeziehungen in diesem system 
untersucht:

Abbildung 1|Wirkungsbeziehungen im Hochschulsystem

die auswirkungen von studiengebühren-1. 
erhöhungen auf die herkunftsfamilie der 
Studierenden, 
die unterstützungsleistungen, welche von den 2. 
Kantonen zu den studierenden fliessen müs-
sen, damit studiengebührenerhöhungen sozial 
abgefedert werden können,
die durch die soziale abfederung der erhöhung 3. 
der studiengebühren verursachten zusätzli-
chen kosten für die kantone,
die auswirkungen von studiengebühren-4. 
erhöhungen auf die Hochschulen im sinne von 
möglichen Mehreinnahmen und
die 5. wechselwirkungen zwischen Mehrein-
nahmen der hochschulen und interkantonalen 
Zahlungen.

nachfolgend wird dargestellt, welche Fragen zu 
den einzelnen untersuchten wirkungsbeziehun-
gen zu beantworten sind:

1 Auswirkungen auf die Familien 
der Studierenden

welche auswirkungen haben studiengebüh-•	
renerhöhungen auf die studierenden und 
deren Familien, ab welcher höhe stellen sich 
welche effekte ein?
welche haushalte (haushaltseinkommen) sind •	
wie stark von einer erhöhung betroffen?

2 Flankierende Massnahmen

wie können die negativen Konsequenzen für •	
studierende und deren Familien durch soziale 
abfederung in grenzen gehalten werden?

studiengebühren

studiengebühren

studiengebühren

1.

1.

1.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

4.

4.

4.

5.

5.

5.

hochschulen

studierende
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hochschulen

studierende

Kantone
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3 Auswirkungen auf die Kantone

welche auswirkungen haben studiengebüh-•	
renerhöhungen auf die Kantone, wenn diese 
die Kosten für die soziale abfederung über-
nehmen?

4 Auswirkungen auf die 
Hochschulen

welche zusätzlichen einnahmen können •	
die hochschulen durch studiengebühren-
erhöhungen generieren?

5 Wechselwirkung zwischen 
Kantonen und Hochschulen

inwiefern beeinflussen sich interkantonale •	
zahlungen und studiengebührenerhöhungen 
gegenseitig?

im ersten teil der studie werden die wechselwir-
kungen zwischen verschiedenen elementen der 
hochschulfinanzierung aufgezeigt. neben den 
studiengebühren werden deshalb die stipendien-
ausgaben sowie die interkantonalen zahlungen 
zwischen den Kantonen (interkantonale universi-
tätsvereinbarung [iuv] und interkantonale Fach-
hochschulvereinbarung [Fhv]) analysiert. es wird 
von der annahme ausgegangen, dass höhere stu-
diengebühren die stipendienausgaben ansteigen 
lassen und als Kompensation für diese Mehraus-
gaben die iuv- und Fhv-zahlungen sinken.

im zweiten teil der studie werden alternative  
Modelle berechnet, bei welchen die interkanto-
nalen zahlungen nicht betroffen sind. es wird 
ein Modell getestet, in welchem die hochschu-
len selbst für die abfederung von studiengebüh-
renerhöhungen zuständig sind. die hochschulen 
setzen einen teil der durch gebühren erzielten 
Mehreinnahmen für studiengebührenermässi-
gungen und -erlasse ein. damit sind nicht mehr 
die Kantone für die soziale abfederung von studi-
engebühren zuständig und deren erhöhung führt 
zu keinen Mehrbelastungen der kantonalen bud-
gets. aus diesem grund ist nicht zwingend von 
einer senkung der interkantonalen zahlungen 
auszugehen.

studiengebühren

studiengebühren

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.
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5.

studiengebühren
1.

2.
3.

4. 5.
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Kantone
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Untersuchungsgegenstand

in dieser studie werden auswirkungen von stu-
diengebührenerhöhungen auf die Familien der 
studierenden1, die hochschulen und die Kantone 
untersucht. es werden die Kosten von flankieren-
den Massnahmen analysiert, welche entstehen, 
wenn folgendes ziel erreicht werden soll: durch 
studiengebührenerhöhungen werden keine Perso-
nen, die im heutigen system studieren können, aus 
finanziellen gründen von einem studium an einer 
Fachhochschule oder universität abgehalten. 

zudem werden die auswirkungen von studienge-
bührenerhöhungen in einem Modell berechnet, 
welches nicht lediglich finanzschwache schich-
ten, sondern auch den Mittelstand entlastet.

weltweit werden verschiedene systeme prakti-
ziert, wie hochschulen, trotz zum teil sehr hoher 
studiengebühren, auch für Personen aus finanz-
schwachen Familien zugänglich gemacht werden 
können, zum beispiel indem universitäten studie-
rende auswählen, denen sie die studiengebühren 
erlassen. ebenfalls werden Finanzierungsmodel-
le praktiziert, in welchen studiengebühren erst 
nach abschluss des studiums und eintritt ins 
erwerbsleben bezahlt werden. grundlage für die 
vorliegende studie bildet das heute in der schweiz 
bestehende system: studiengebühren werden di-
rekt an die hochschulen bezahlt, die höhe ist für 
alle studierenden gleich. die gewährleistung des 
bildungszugangs für Personen aus allen sozialen 
schichten obliegt den Kantonen, sie kommen die-
ser aufgabe durch die vergabe von ausbildungs-
beiträgen nach. dies bedeutet, dass die Kantone 
für die soziale abfederung von studiengebühren-
erhöhungen zuständig sind. 

im ersten teil der studie werden die wechselwir-
kungen im schweizerischen hochschulsystem in 
fünf schritten analysiert. in den ersten beiden  
Kapiteln wird ermittelt, welche auswirkungen 

einleitende überlegungen

studiengebührenerhöhungen auf die herkunfts-
familien der studierenden haben und welche  
Familien auf staatliche unterstützung angewie-
sen wären. aus dem anteil der zu unterstützenden 
Familien können die voraussichtlichen Kosten 
für flankierende Massnahmen abgeleitet werden  
(Kapitel 3). in Kapitel 4 wird berechnet, welche 
Mehreinnahmen die hochschulen durch studien-
gebührenerhöhungen erzielen könnten, und 
schliesslich wird auf mögliche wechselwirkungen 
zwischen interkantonalen zahlungen und studi-
engebührenerhöhungen eingegangen (Kapitel 5).

im zweiten teil werden Modelle berechnet, in 
welchen die interkantonalen zahlungen konstant 
bleiben und damit die anzahl der wechselwirkun-
gen reduziert wird.

Prämissen 

die studie setzt drei Prämissen, unter denen die 
Modelle und szenarien geprüft werden: sozial-
verträglichkeit, internationale vergleichbarkeit 
und vertretbarer verwaltungsaufwand. die Fra-
ge, inwieweit studiengebührenerhöhungen «so-
zialverträglich» sind, ist dabei nur bedingt ob-
jektivierbar. die gestellten anforderungen sind 
aber objektiv überprüfbar. wenn sie eingehalten 
werden, gelten studiengebühren für diese ar-
beit als «tragbar». gleichzeitig ist bei einhaltung 
der Kriterien sichergestellt, dass die Modelle für 
studiengebührenerhöhungen und flankierende 
Massnahmen realitätsnah sind und sich in das 
heute in der schweiz bestehende studienfinan-
zierungssystem eingliedern lassen.

Sozialverträglichkeit

eine wichtige aufgabe dieser studie ist es, die  
Frage zu beantworten, wie stark die einkommen 
der herkunftsfamilien von studierenden zusätz-

1   Damit ist die Herkunftsfamilie der Studierenden gemeint (Elternhaus).
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lich belastet werden können, ohne dass finanz-
schwache bevölkerungsschichten von der höheren 
bildung ausgeschlossen werden. die tragbarkeit 
von studiengebührenerhöhungen kann aber nur 
bedingt als exakter wert ermittelt werden, da Prei-
se, welche Personen zu bezahlen bereit sind (re-
servationspreise) eine subjektive grösse darstel-
len. wie gross die finanzielle last ist, welche einer 
Familie zugemutet werden kann, ist nicht zuletzt 
eine kulturelle Frage. in Japan unterscheidet sich 
gemäss heidenheimer (1994), kulturell bedingt, die 
wahrnehmung von verpflichtungen innerhalb der 
Familie sowie zwischen Familie und gesellschaft 
im vergleich zu europäischen gesellschaften (vgl. 
heidenheimer 1994: 603). in japanischen Familien 
sei es keine seltenheit, «dass viele Mittelschicht-
eltern auf grund der hohen Kosten für schule und 
studium ihren Konsum bis nahe an die armuts-
grenze zurückschrauben» (ebd. 602). in nordeuro-
päischen ländern wird es – ebenfalls kulturell 
bedingt – nicht primär als Pflicht der eltern ange-
sehen, das studium ihrer (erwachsenen) Kinder zu 
finanzieren, während in südeuropäischen ländern 
der staat wiederum sehr zurückhaltend ist, was 
die finanzielle unterstützung von studierenden 
anbelangt, und die ausbildung sowie deren Finan-
zierung als Familienangelegenheit betrachtet wer-
den (vgl. schwarz/rehburg 2002). innerhalb der 
schweiz besteht keine einigkeit darüber, welche 
unterstützungsbeiträge einer Familie für die aus-
bildung ihrer Kinder zugemutet werden können. 
ein blick auf die kantonalen stipendiengesetze 
zeigt, dass es zwischen den Kantonen markante 
unterschiede gibt bezüglich der beträge, welche 
den eltern für die Finanzierung des studiums ihrer 
Kinder angerechnet werden. dies ist ein wichtiger 
grund für die grossen unterschiede in der ausge-
staltung der kantonalen stipendiensysteme (vgl. 
heuberger/Koller 2007). Für den schweizerischen 
rahmen müssen also vergleichszahlen bezüglich 
einer zumutbaren belastung der Familienbudgets 
gefunden werden.

um zu definieren, welche belastung für eine Mit-
telstandfamilie noch tragbar ist, lohnt sich ein 

blick auf andere lebensbereiche als denjenigen 
der ausbildung. ein wichtiger und kostenintensi-
ver bereich ist zum beispiel die gesundheit. die 
obligatorische Krankenversicherung belastet eine 
Mittelstandfamilie (mit zwei Kindern) mit jährlich 
durchschnittlich 6229 Franken (balthasar/bieri/
gysin 2008: 85). 

damit die ausgaben für studiengebühren für den 
Mittelstand2 ebenfalls in diesem rahmen zu liegen 
kommen, wird postuliert, dass bei einer gebüh-
renerhöhung die zusätzlichen studiengebühren 
für eine Person in ausbildung nicht mehr als 4% 
des äquivalenzeinkommens betragen dürfen (ge-
wichtetes einkommen pro haushaltsmitglied nach 
steuern und sozialversicherungsbeiträgen, vgl.  
anhang a1). vier Prozent des für diese studie 
berechneten medianen äquivalenzeinkommens 
betragen knapp 1700 Franken. heutige studien-
gebühren belaufen sich in der schweiz im durch-
schnitt auf etwa 1500 Franken pro Jahr. Mit einer 
zusätzlichen belastung durch studiengebühren 
von 1700 Franken würde eine Mittelstandfamilie 
ungefähr 3200 Franken jährlich für studienge-
bühren aufwenden müssen, wenn ein Familien-
mitglied studiert. Für eine Mittelstandfamilie mit 
zwei Kindern in hochschulausbildung läge die 
gesamte belastung durch studiengebühren so-
mit im rahmen derjenigen der Krankenkassen-
prämien.

Internationale Vergleichbarkeit

des weiteren wird die Prämisse aufgestellt, 
dass sich die studiengebühren in den europäi-
schen rahmen eingliedern lassen müssen, da-
mit schweizer hochschulen im europäischen 
raum attraktiv bleiben. es wird prognostiziert, 
dass studiengebührenerhöhungen besonders 
auf ausländische studierende grössere auswir-
kungen und einen rückgang dieser studieren-
denpopulation zur Folge haben. die gesamthöhe 
der studiengebühren sollte nicht höher liegen als 
in england (höchste studiengebühren in der eu). 

2   Der Mittelstand wird als die mittleren 60% der Bevölkerung definiert, was das Einkommen betrifft (vgl. Schmid  
2007)
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Maximal dürfen englische universitäten £ 3225 
pro Jahr erheben3, was ca. 5400 schweizer Fran-
ken entspricht4.

Verwaltungsaufwand

um einen übermässigen verwaltungsaufwand 
zu vermeiden, soll nicht mehr als die hälfte der 
studierenden auf staatliche unterstützung an-
gewiesen sein. auch mit einer stipendienquote, 
die markant über der heutigen liegt, würde die 
schweiz gemäss dem eurostudent-iii-bericht 
nicht aus dem europäischen rahmen fallen. in 
europäischen ländern ist es keine seltenheit, 
dass die Mehrheit der studierenden staatliche 
unterstützung erhält, in Frankreich zum beispiel 
um die 70% (orr 2008: 102). in der schweiz ist 
es jedoch bei der ausbildungsförderung sowie 
allgemein bei bedarfsabhängigen sozialleistun-
gen unüblich, dass mehr als 50% einer in Frage 
kommenden Personengruppe vergünstigungen  
erhalten.

3   <http://www.thecompleteuniversityguide.co.uk/single.htm?ipg=7704> (01.10.2010)
4   Die Thematik der ausländischen Studierenden spielt in diesem Bericht eine untergeordnete Rolle, denn die so-

ziale Abfederung von Studienkosten bezieht sich gemäss den kantonalen Stipendiengesetzen in den allermeis-
ten Fällen auf inländische Studierende. Dennoch werden «Bildungsausländer» an zwei Stellen berücksichtigt: 
– Bei der Wahl der Gebührenszenarien wird sichergestellt, dass ein Studium in der Schweiz für europäische 

Studierende erschwinglich bleibt.
– Bei der Schätzung der Studierendenzahlen (vgl. Kapitel 4). Es wird davon ausgegangen, dass bei starken Er- 

höhungen der Studiengebühren die Anzahl ausländischer Studierender abnimmt, da sie in den meisten Fällen 
nicht in den Genuss von Schweizer Stipendien kommen können.
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um die auswirkungen von studiengebühren- 
erhöhungen und deren tragbarkeit abzuschätzen, 
wird im ersten Kapitel analysiert, wie stark diese 
die budgets der Familien von studierenden belas-
ten würden. dafür werden zuerst die haushalts-
einkommen der betreffenden Personen gruppe 
analysiert und anschliessend mit den anfallen-
den studienkosten ver glichen.

1.1 Haushaltseinkommen 
von Familien mit Kindern in 
Ausbildung

um die Familieneinkommen von Personen in  
hoch schulausbildung zu schätzen, werden da-
ten der schweizerischen arbeitskräfteerhebung 
2007 (saKe) (bFs 2007b) zu hilfe genommen. das 
bundesamt für statistik führt jährlich eine reprä-
sentative umfrage durch, in welcher über 40’000 
Familien unter anderem über ihr einkommen so-
wie die erwerbs- und Familiensituation befragt 
werden.

in dieser studie soll das einkommen von Familien  
mit studierenden in erfahrung gebracht werden. 
dabei stellt sich das Problem, dass studierende 
oftmals nicht mehr bei ihren eltern leben und 
somit nicht im Familienbudget erscheinen (vgl. 
stamm/lamprecht 2005: 33–35). aus diesem 
grund soll sich das augenmerk nicht in erster li-

nie auf studierende, sondern auf Maturandinnen 
und Maturanden (inklusive berufs- und Fachma-
tura) richten, da diese mit relativ hoher wahr-
scheinlichkeit später studieren werden. es wer-
den alle Familien mit Kindern, die eine allgemein 
bildende ausbildung absolvieren und nicht mehr 
schulpflichtig sind (über 16-Jährige), in die unter-
suchung einbezogen. Mit dieser Methode können 
Personen ausfindig gemacht werden, welche ein 
gymnasium, eine berufs- oder Fachmittelschu-
le oder gegebenenfalls eine hochschule5 absol-
vieren und bei welchen das Familieneinkommen 
bekannt ist. es wird davon ausgegangen, dass 
die einkommensverhältnisse der Familien von 
Maturandinnen und Maturanden denjenigen von 
studierenden an universitäten oder Fachhoch-
schulen stark gleichen. natürlich werden nicht 
alle Maturandinnen und Maturanden später eine 
hochschule besuchen und auch Personen, wel-
che zuerst eine berufslehre absolvieren, können 
zu einem späteren zeitpunkt an einer Fachhoch-
schule studieren oder die Maturität nachholen. 
der einbezug von Maturandinnen und Maturan-
den gibt aber einen guten hinweis auf die finan-
zielle situation von Personen, welche potenziell 
später eine erstausbildung an einer hochschule 
absolvieren. eine analyse der nettohaushaltsein-
kommensstruktur ergibt, dass sich die einkom-
men von Familien mit Kindern an hochschulen 
tatsächlich nur geringfügig von denjenigen mit 
Maturandinnen und Maturanden unterscheiden 
(vgl. anhang a2), wodurch das vorgehen in dieser 
studie gerechtfertigt ist.

da Personen, welche nicht im elternhaus leben, 
in dieser studie nicht berücksichtigt werden, 
kann die situation von studierenden, die eine 
hochschule nicht auf dem ersten bildungsweg 
absolvieren und nicht als «elternabhängig» im 
sinne von artikel 276 und 277 des zivilgesetz-

1 auswirKung auF die FaMilien
der studierenden

studiengebühren
1.

2.
3.

4. 5.

5   Hochschulstudierende werden dann berücksichtigt, wenn sie das Einkommen des Elternhauses angeben 
können.

hochschulen

studierende

Kantone
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buches (zgb) gelten, nicht analysiert werden. 
die situation dieser studierenden unterscheidet 
sich von derjenigen der studierenden auf dem 
ersten bildungsweg. sie kommen relativ selten 
in den genuss von staatlicher unterstützung, 
entweder weil genügend eigene Mittel vorhan-
den sind oder weil die kantonalen stipendienge-
setze dies nicht vorsehen. dafür sind die an sie 
geleisteten zahlungen zum teil grosszügig (vgl. 
z.b. stipendiengesetz basel-stadt). die situa-
tion von eltern unabhängigen studierenden auf 
dem zweiten bildungsweg müsste durch eine 
eigene befragung ergründet werden. die saKe-
daten sind für eine entsprechende analyse un-
geeignet. wenn im Folgenden von den Familien 
der studierenden die rede ist, ist die herkunfts-
familie (elternhaus) gemeint.

Für die studie wird das so genannte äquivalenzein-
kommen berechnet, das gewichtete einkommen 
für eine Person im haushalt (vgl. anhang a1). die-
ses liegt bei den untersuchten Personen leicht 
über demjenigen von vergleichbaren Familien mit 
Kindern, welche keine weiterführenden schulen 
absolvieren6. die nettohaushaltseinkommen der 
untersuchten gruppe liegen über dem schweizeri-
schen durchschnitt, da es sich aber um Familien 
mit Kindern handelt, liegen die äquivalenzeinkom-
men etwa im schweizerischen Mittel.

1.2 Bedeutung von Studien
gebührenerhöhungen für die 
Familien

die untersuchten Familien sind – wie gezeigt wur-
de – im vergleich zur gesamtheit der Familien mit 
Kindern in vergleichbarer alterskategorie finanzi-
ell besser gestellt. studiengebührenerhöhungen 
werden dennoch für einen beträchtlichen teil der 

Familien von studierenden zu starken Mehrbelas-
tungen führen. dies nicht nur für finanzschwache 
sondern auch für Mittelstandfamilien. im Folgen-
den wird die Mehrbelastung durch studienge-
bührenerhöhungen für Mittelstandfamilien mit 
Kindern in ausbildung berechnet. diese sind für 
die vorliegende studie von besonderem interesse. 
Familien aus tiefen einkommensschichten kom-
men bereits heute in den genuss von staatlichen 
ausbildungsbeiträgen, dem Mittelstand7 sind die-
se aber häufig vorenthalten. die relative belas-
tung der Familieneinkommen wird in Prozent des 
äquivalenzeinkommens (definition vgl. anhang 
a1) ausgedrückt. in dieser studie werden jeweils 
vier szenarien berechnet und die auswirkungen 
von studiengebührenerhöhungen zwischen 1000 
und 4000 Franken abgeschätzt. 

würden studiengebührenerhöhungen nicht sozial 
abgefedert, wäre die vorgabe, den Mittelstand mit 
nicht mehr als 4% des äquivalenzeinkommens 
zusätzlich zu belasten, bei den studiengebühren-
erhöhungsszenarien von über 1000 Franken pro 
Jahr bereits verletzt. grafik 1 zeigt, wie stark der 
Mittelstand durch studiengebührenerhöhungen 
finanziell gefordert wäre. dabei wird die belas-
tung für die einzelnen dezile des Mittelstandes 
dargestellt. das erste dezil repräsentiert das 
einkommensschwächste zehntel des Mittelstan-
des, das zehnte dezil das einkommensstärkste. 
bei einer studiengebührenerhöhung um 4000 
Franken pro Jahr würde der unterste Mittelstand 
(1. dezil) 14% des äquivalenzeinkommens für 
die zusätzlichen studiengebühren aufwenden 
müssen, bei einer erhöhung um 1000 Franken, 
knapp 4%. das oberste (einkommensstärkste) 
zehntel des Mittelstandes würde demgegenüber 
7% des äquivalenzeinkommens für zusätzliche 
studiengebühren aufwenden, wenn die studi-
engebühren um 4000 Franken erhöht würden 

6   Das Postulat der Chancengleichheit, welches vorsieht, dass alle Kinder und Jugendlichen sowie Personen im  
erwerbsfähigen Alter sich nach ihren Fähigkeiten bilden, aus- und weiterbilden können (vgl. z.B. Art. 41 Abs. 1 
lit. f Bundesverfassung) ist in der Schweiz demnach noch nicht im vollen Umfang erfüllt. Personen, welche eine 
weiterführende Bildung absolvieren, stammen aus finanziell besser gestellten Elternhäusern. Wenn in Zukunft 
alle Einkommensschichten gleichmässig in den Hochschulen vertreten sein sollten, würde sich der Anteil der 
Familien, welche in den Genuss von staatlicher Unterstützung kommen, noch erhöhen. 

7   Der Mittelstand wird als die mittleren 60% der Einkommenskurve definiert (vgl. Kapitel «Einleitende 
Überlegungen»).
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und weniger als 2% bei einer erhöhung um 1000  
Franken.

Grafik 1 | Belastung der einzelnen Dezile des Mittelstandes 

in Prozent des Äquivalenzeinkommens bei verschiedenen  

Studiengebührenerhöhungsszenarien ohne soziale Abfederung

bereits bei studiengebührenerhöhungen ab 1000 
Franken würden sich spürbar negative Konse-
quenzen für die studierenden und deren Familien 
ergeben. die Familienbudgets würden übermäs-
sig stark belastet oder studierende durch zusätz-
liche nebenerwerbstätigkeit stark beansprucht, 
was den studienerfolg gefährden könnte. wie 
später in dieser studie gezeigt werden wird, hät-
te bereits bei studiengebührenerhöhungen von 
1000 Franken pro Jahr, vor allem in ländlichen 
regionen, ein grosser anteil von Familien Mühe, 
für die studienkosten ihrer Kinder aufzukommen. 
demnach müssten flankierende Massnahmen er-
griffen werden, welche für die Kantone eine spür-
bare Mehrbelastung zusätzlich zu den heutigen 
stipendienausgaben darstellen. die Mehrausga-
ben, welche studiengebührenerhöhungen für die 
Kantone zur Folge hätten, werden in Kapitel 3 ge-
schätzt.
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nachdem die haushaltseinkommen der Familien  
von studierenden geschätzt und die auswir-
kungen von studiengebührenerhöhungen auf 
die Familienbudgets berechnet worden sind, 
wird in diesem abschnitt ermittelt, welcher an-
teil von Familien in den genuss von staatlicher 
unterstützung kommen muss, damit tiefere Fa-
milieneinkommen entlastet werden. ebenfalls 
wird berechnet, wie hoch der Prozentsatz an 
unterstützten Familien sein würde, wenn nicht 
nur die finanzschwächsten schichten, sondern 
auch der Mittelstand in den genuss von flan-
kierenden Massnahmen käme. ist dieser anteil 
der zu unterstützenden Familien bekannt, kön-
nen die entstehenden Kosten berechnet werden  
(Kapitel 3).

2.1 Schätzung der 
Ausbildungskosten 

um die zusätzlichen aufwendungen der Kantone 
für die soziale abfederung von studiengebüh-
renerhöhungen zu schätzen (vgl. Kapitel 3), muss 
berechnet werden, welcher anteil von Familien 
bei einer studiengebührenerhöhung in den ge-
nuss von staatlicher unterstützung kommen 
würde. dafür werden die gesamten studien- und 
lebenshaltungskosten pro Person in ausbildung 

berechnet und mit den zur verfügung stehenden 
einkünften der Familie verglichen.

Für Kantone, in welchen viele Personen auswärts 
studieren müssen und nicht bei den eltern woh-
nen, da wenige oder gar keine hochschulen im 
Kanton vorhanden sind, fallen für einen studie-
renden höhere Kosten an. die berechnung der 
aufzuwendenden studienkosten stützt sich auf 
entsprechende untersuchungen des bundesam-
tes für statistik (bFs 2005, bFs 2007a) sowie auf 
den Anteil studierender, welcher ein auswärts-
studium absolviert (weil wegen grosser distanz 
nicht zugemutet werden kann, im elternhaus 
wohnhaft zu bleiben). gemäss der bFs-Publi-
kation «studien- und lebensbedingungen an 
den schweizer hochschulen; hauptbericht der 
studie zur sozialen lage der studierenden» lie-
gen die durchschnittskosten für studierende, 
die bei ihren eltern wohnen, bei 1300 Franken 
pro Monat, während sie für auswärtsstudieren-
de 1900 Franken betragen (bFs 2007a: 61). Für 
die vorliegende studie gelten studierende, wel-
che nicht bei ihren eltern wohnen, bei denen auf 
grund der distanz zur hochschule ein verbleib im 
elternhaus aber zumutbar wäre, nicht als «aus-
wärtsstudierende». damit wird dieselbe Maxi-
me angewendet, welche auch für die meisten 
kantonalen stipendiengesetze gilt. um den Pro-
zentsatz auswärts studierender für diese unter-
suchung zu schätzen, wird als annäherung der 
anteil ausserkantonaler studierender verwendet 
(universität), bzw. der anteil von studierenden, 
welche die ausbildung ausserhalb der region 
absolvieren (Fachhochschulen). die anteile aus-
wärtsstudierender werden durch zahlen des bFs 
und der iuv8 ermittelt. 42% gelten als auswärts - 
studierende9.

2 FlanKierende MassnahMen

studiengebühren
1.

2.
3.

4. 5.

8   Interkantonale Universitätsvereinbarung: Von der EDK wird die Anzahl ausserkantonaler Universitätsstudie-
render erhoben, es werden die Zahlen für das Jahr 2007 verwendet.

9   In der BFS-Studie zur sozialen Lage der Studierenden wird ein Anteil von 56.1% Studierenden, welche nicht bei 
ihren Eltern wohnhaft sind, ermittelt (vgl. BFS 2007a: 61). Eine beträchtliche Anzahl Studierender wohnt dem-
zufolge ausserhalb des Elternhauses, obwohl auf Grund der Distanz zur Hochschule ein Verbleib im Elternhaus 
zumutbar wäre.

hochschulen

studierende

Kantone
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Für studierende aus den Kantonen aargau und 
solothurn wird das studium in zürich, bern oder 
basel nicht als auswärtsstudium betrachtet, da 
gemäss kantonalen stipendiengesetzgebungen 
ein anreiseweg von einer stunde zumutbar ist, es 
werden aber erhöhte Fahrspesen einberechnet 
(§ 30 abs. 3 lit. a verordnung über ausbildungs-
beiträge Kanton aargau). andererseits können für 
den Kanton bern nicht alle studierenden, welche 
innerhalb des Kantons eine ausbildung absolvie-
ren, als «zu hause lebend» betrachtet werden, da 
der Kanton flächenmässig sehr gross ist und aus 
diesem grund zum teil sehr lange wege in Kauf 
genommen werden müssten.

die ausbildungskosten, welche für die Fami lien 
mit Kindern in ausbildung anfallen, können nicht 
für jeden Kanton einzeln berechnet werden, da für 
bestimmte Kantone die anzahl an im saKe-da-
tensatz erfassten Personen zu klein ist, um eine 
statistische aussage zu erlauben. die Kantone 
zürich, bern, waadt, genf und st. gallen werden 
einzeln berücksichtigt, die übrigen werden für die 
berechnungen in regionen zusammengefasst, 
und zwar in die regionen zentralschweiz (lu, 
ur, sz ow, nw, zg), aargau/solothurn (ag, so), 
basel (bl, bs), ostschweiz (gl, sh, ar, ai, gr, 
tg), Freiburg/neuenburg (Fr, ne) sowie die drei 
grenzkantone wallis, tessin und Jura (vs, ti, Ju). 
bei diesen regionen handelt es sich jeweils um 
in sich geografisch und strukturell ähnliche ge-
biete. bei der region zentralschweiz stimmt das 
nur bedingt, da zug und weniger ausgeprägt auch 
nidwalden und schwyz zu den einkommens-
starken Kantonen gehören, während die übrigen 
zentralschweizer Kantone bezüglich einkom-
men unter dem schweizerischen durchschnitt 
liegen. eine weitergehende spezifizierung war 
allerdings nicht möglich, da es sich mit ausnah-
me von luzern um kleine bis sehr kleine Kantone  
handelt.

in der folgenden tabelle sind die Kosten aufge-
listet, welche in den erwähnten regionen für eine 
Familie im durchschnitt pro studierenden an-
fallen.

kanton/region kosten in 1000 cHf

ge 16.2

vd 16.9

zh 17.2

bs/bl 17.3

Fr/ne 17.4

be 18.6

ag/so 18.8

sg 19.9

ti/vs/Ju 20.1

zentralschweiz 20.2

ostschweiz 21.1

Tabelle 1 | Durchschnittliche Studien und Lebenshaltungs

kosten eines Studierenden unter Berücksichtigung von 

höheren Aufwendungen für «Auswärtsstudien»

2.2 Anteil Familien mit staatlicher 
Unterstützung

im Folgenden wird der Prozentsatz von Familien 
berechnet, welcher bei studiengebührenerhö-
hungen von 1000, 2000, 3000 und 4000 Franken 
staatliche unterstützung benötigen würde. 

um einen unterstützungsanspruch zu berech-
nen, wird ein vorgehen angewendet, wie es von 
den kantonalen stipendienwesen her bekannt 
ist. es wird berechnet, welcher betrag für die el-
tern als unterstützungsbeitrag zumutbar ist und 
welcher betrag die Person in ausbildung selbst 
zur verfügung stellt. wenn die studien- und le-
benshaltungskosten die summe von elternbei-
trag und beteiligung der Person in ausbildung 
übersteigen, wird eine unterstützung gespro-
chen. die kantonalen stipendiengesetze geben 
aber keine schlüssige auskunft darüber, welcher 
elternbetrag zumutbar ist (vgl. Kapitel «einlei-
tende überlegungen»). bei der berechnung des 
äquivalenzeinkommens ist implizit eine ant-
wort auf diese Frage gegeben. Für dessen be-
rechnung wird das haushaltseinkommen auf die 
haushaltsmitglieder aufgeteilt (verteilschlüs-
sel vgl. anhang a1). in dieser studie wird davon 
ausgegangen, dass die eltern den geldbetrag, 
welcher bei dieser aufteilung auf die Person in 
ausbildung entfällt, für die deckung ihrer ausbil-



19

dungs- und lebenshaltungskosten zur verfügung  
stellen.10

beispiel | bei der berechnung des äquivalenzein-
kommens wird das gesamte Familieneinkommen 
auf die Familienmitglieder aufgeteilt, wobei die 
erste erwachsene Person mit 1, jede weitere mit 
0.5 und jedes Kind unter 14 Jahren mit 0.3 gewich-
tet wird. bei einer Mittelstandfamilie mit vater, 
Mutter sowie zwei Kindern über 14 Jahren und 
102’00011 Franken einkommen wird das Familien-
einkommen durch 2.5 geteilt. das äquivalenzein-
kommen beträgt also 40’800 Franken. der anteil, 
der auf die Person in ausbildung entfällt, beträgt 
20’400 Franken, denn sie wird mit 0.5 gewichtet. 

wie bei den kantonalen stipendiensystemen wird 
in dieser studie vorausgesetzt, dass sich nicht 
nur die eltern der Person in ausbildung an den 
Kosten beteiligen, sondern auch diese selbst. es 
wird davon ausgegangen, dass der student / die 
studentin 2500 Franken pro Jahr zu seinen/ihren 
ausbildungskosten beitragen muss12. die Familie 
würde folglich unterstützt, wenn die studienkos-
ten mehr als 22’900 Franken betragen. da diese 
Kosten auch in abgelegenen gebieten nicht er-
reicht werden (vgl. tabelle 1), bedeutet dies, dass 
die beispielfamilie keine staatliche unterstützung  
erhält.

Für diese studie werden zwei Modelle für flankie-
rende Massnahmen berechnet. der unterschied 
zwischen den Modellen besteht lediglich darin, 
dass im ersten Modell eine Kostenbeteiligung 
der studierenden gefordert wird und im zweiten 
nicht.

das Modell mit Kostenbeteiligung der studieren-
den sorgt dafür, dass der bezügerkreis von staat-
licher unterstützung relativ eingeschränkt bleibt. 
es wird im Folgenden Modell «soziale abfede-
rung» genannt.

beim zweiten zu berechnenden Modell muss sich 
die Person in ausbildung nicht an den Kosten be-
teiligen. Folglich würde die oben betrachtete Fa-
milie bereits unterstützt, wenn die studienkosten 
20’400 Franken übersteigen, was dazu führt, dass 
sich der Kreis der begünstigten auf den Mittel-
stand ausweitet. oben genannte Familie könnte 
in den genuss von studiengebührenermässigun-
gen kommen, wenn sie in einer abgelegenen regi-
on wohnhaft ist (vgl. tabelle 1). im Folgenden wird 
dieses  Modell «ausdehnung auf den Mittelstand»  
genannt. 

auf der nächsten seite folgt eine zusammenfas-
sung der beiden Modelle mit und ohne Kostenbe-
teiligung der Person in ausbildung.

2.2.1 Modell «soziale Abfederung»

die tabelle 2 zeigt den anteil an Familien, wel-
che im Modell «soziale abfederung» unterstützt 
werden müssten, wenn die studiengebühren um 
1000, 2000, 3000 oder 4000 Franken erhöht wür-
den. es zeigen sich enorme unterschiede zwi-
schen den regionen bzw. Kantonen. während im 
Kanton zürich bei einer erhöhung um 1000 Fran-
ken die zusätzlichen gebühren in 16% der Fälle 
abgefedert würden, müssten in den randkan-
tonen (tessin, Jura und wallis) bereits über die 

10   Das Äquivalenzeinkommen ist eine anerkannte Grösse, es wurde eigentlich zum Vergleichbarmachen von 
Einkommen und nicht für die Berechnung von zumutbaren Leistungen entwickelt. In abgewandelter Form wird 
es auch in der Steuerberechnung für die Aufteilung des Einkommens auf die Familienmitglieder benutzt (vgl. 
Kanton Waadt: Loi sur les impôts directs cantonaux, Art. 43).

11   Entspricht dem Medianeinkommen nach Steuern und Sozialversicherungsabgaben der in dieser Studie berück-
sichtigten Haushalte (gerundet)

12   Bei den kantonalen Stipendiengesetzen ist die Anrechnung solcher Selbstbehalte üblich, grosse Unterschiede 
bestehen jedoch in deren Höhe. Da auch die Art der Berechnung unterschiedlich ist und zum Teil persönliche 
Umstände der Person in Ausbildung berücksichtigt werden, kann kein exakter Mittelwert berechnet werden. 
Beim hier verwendeten Betrag von 2500 Franken handelt es sich um eine Schätzung. Selbstbehalte werden 
auch im Stipendienkonkordat berücksichtigt (Interkantonale Vereinbarung zur Harmonisierung von Ausbil-
dungsbeiträgen vom 18.06.2009).
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hälfte der Familien mit Personen in ausbildung 
unterstützt werden.

erhöhung 
um  

1000 cHf

erhöhung 
um  

2000 cHf

erhöhung 
um  

3000 chF

erhöhung 
um  

4000 chF

zh 16% 19% 20% 22%

be 18% 22% 24% 27%

zentral-
schweiz

33% 46% 52% 60%

ag/so 32% 35% 36% 39%
bs/bl 30% 42% 52% 56%

sg 33% 37% 39% 41%

ost-
schweiz

46% 51% 56% 61%

Fr/ne 36% 42% 42% 47%

vd 22% 28% 31% 35%

ge 20% 24% 28% 33%

vs/ti/Ju 58% 60% 71% 73%

Tabelle 2 | Unterstützte Familien im Modell «soziale  

Abfederung»

Zusammenfassung der beiden Modelle mit und ohne Kostenbeteiligung der Person in Ausbildung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modell «soziale Abfederung» 

Es wird ein Elternbeitrag (Betrag mit welchem die  
Eltern die Ausbildung ihrer Kinder unterstützen) 
berech net und eine Beteiligung der Person in Ausbil
dung festgelegt, diese beträgt 2500 Franken pro Jahr.

Erst wenn der Elternbeitrag zusammen mit den 
2500 Franken Studierendenbeteiligung nicht 
ausreicht, um die Ausbildungs und Lebenshaltungs
kosten zu decken, werden die Studiengebühren 
abgefedert.

Eine solche Handhabung ist eher restriktiv und 
führt dazu, dass vor allem Familien aus sozial schwä
cher ge stellten Schichten in den Genuss von flankie
renden Massnahmen kommen.

Modell «Ausdehnung auf den Mittelstand»

Es wird ein Elternbeitrag (Betrag mit welchem die 
Eltern die Ausbildung ihrer Kinder unterstützen) 
berechnet. 

Wenn der Elternbeitrag nicht ausreicht, um die  
Ausbildungs und Lebenshaltungskosten zu  
decken, werden die Studiengebühren abgefedert.
Im Gegensatz zum Modell «soziale Abfede rung»  
wird keine Beteiligung der Person in Ausbildung 
gefordert. 

Eine solche Handhabung ist eher grosszügig  
und führt dazu, dass auch Mittelstandfamilien in  
den Genuss von flankierenden Massnahmen  
kommen.

Karte 1 | Unterstützte Familien bei einer Studiengebührener

höhung um 1000 Franken; Modell «soziale Abfederung»

eine Plausibilisierung der berechnungen findet 
sich in anhang a4.

ähnlich wie bei den heutigen stipendiensyste-
men kämen beim Modell «soziale abfederung» 
lediglich einkommensschwache Familien in den 
genuss von unterstützungen. der anteil von 
Personen mit unterstützung wäre dennoch hö-
her als heute. Knapp 30% der Familien kämen 
schweizweit in den genuss von flankierenden 
Massnahmen, wenn die studiengebühren um 

copyright und Quelle:
www.badac.ch

52–60
43–52
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1000 Franken erhöht würden. 25% der Famili-
en müssten nach der vorliegenden berechnung 
unterstützt werden, wenn die studiengebüh-
ren nicht erhöht würden. in der für diese stu-
die untersuchten Popula tion13 erhalten heute 
schätzungsweise 15–20% der studierenden 
ausbildungsbeiträge14. dieser relativ geringe 
Prozentsatz kann mit der tatsache begründet 
werden, dass manche Kantone sehr restriktive 
limiten anwenden bezüglich des zulässigen ein-
kommens, welches noch zum bezug von ausbil-
dungsbeiträgen berechtigt und teilweise noch 
höhere «selbstbehalte» als die hier verwende-
ten 2500 Franken existieren. die Kriterien, die 
angewendet werden, um zu bestimmen, ob je-
mand in den genuss von ausbildungsbeiträgen 
kommt, wurden seit Mitte der 1990er-Jahre in  
einigen Kantonen verschärft (seit 1993 sind die 
stipendienausgaben rückläufig, vgl. bFs 2008: 
13). zudem werden kleine beträge nicht ausbe-
zahlt, was die bezügerquote nochmals um eini-
ge Prozentpunkte sinken lässt. eine unterstüt-
zungsquote von 25% deckt sich ungefähr mit  
dem anteil studierender, der anfang der 1990er-
Jahre noch unterstützt wurde und erscheint 
keineswegs übertrieben, um den zugang zu den 
hochschulen für alle sozialen schichten zu ge-
währleisten.

da die bezügerquote in diesem Modell über 
den heutigen stipendienquoten liegt, kann 
festgehalten werden, dass bei staatlichen un-
terstützungszahlungen gemäss dem Modell 
«soziale abfederung» der zugang zum hoch-
schulsystem gegenüber heute nicht einge-
schränkt wird, der Mittelstand würde jedoch 
übermässig stark belastet, wie folgende grafik  
zeigt.

Grafik 2 | Belastung der einzelnen Dezile des Mittelstandes 

in Prozent des Äquivalenzeinkommens bei verschiedenen 

Studiengebührenerhöhungsszenarien; Modell «soziale 

Abfederung»

2.2.2 Modell «Ausdehnung auf den 
Mittelstand»

Grafik 3 | Belastung der einzelnen Dezile des Mittelstandes 

in Prozent des Äquivalenzeinkommens bei verschiedenen 

Studiengebührenerhöhungsszenarien; Modell «Ausdehnung 

auf den Mittelstand»

13  Vgl. Kapitel 3: Universitäts- und Fachhochschulstudierende, welche sich im Diplomstudium befinden und eine 
bestimmte Semesterzahl noch nicht überschritten haben

14   Eigene Schätzung auf Grund der Zahlen BFS 2007a, BFS 2008

Studiengebühren-
erhöhung:

4000
3000
2000
1000
4000 abgefedert
3000 abgefedert
2000 abgefedert
1000 abgefedert
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Mit dem Modell «ausdehnung auf den Mittel-
stand» wird der übermässigen belastung des 
Mittelstandes entgegengewirkt. eine spürba-
re entlastung von Mittelstandfamilien würde in 
manchen regionen zu einer sehr hohen unter-
stützungsquote führen. gesamtschweizerisch 
läge diese bei 40%, wenn die studiengebühren 
um 1000 Franken erhöht würden und stiege auf 
über 50% bei einer studiengebührenerhöhung 
um 4000 Franken. damit wäre bei studiengebüh-
renerhöhungen von 4000 Franken die Prämisse 
bezüglich verwaltungsaufwand nicht mehr erfüllt 
(vgl. Kapitel «einleitende überlegungen»).

erhöhung 
um 

1000 chF

erhöhung 
um 

2000 cHf

erhöhung 
um 

3000 cHf

erhöhung 
um 

4000 chF

zh 20% 22% 28% 31%

be 24% 27% 36% 37%

zentral-
schweiz

57% 64% 64% 66%

ag/so 37% 43% 48% 59%
bs/bl 53% 56% 66% 70%

sg 40% 42% 50% 56%

ost-
schweiz

58% 62% 63% 67%

Fr/ne 46% 49% 54% 56%

vd 33% 37% 44% 46%

ge 31% 38% 43% 45%

vs/ti/Ju 72% 74% 76% 78%

Tabelle 3 | Unterstützte Familien im Modell «Entlastung des 

Mittelstandes»

2.2.3 Argumente für die beiden 
Modelle

wie eingangs erwähnt, sollen studiengebühren-
erhöhungen und die zu ergreifenden flankieren-
den Massnahmen bestimmte Kriterien erfüllen 
(vgl. Kapitel «einleitende überlegungen»). die 
soziale durchlässigkeit der hochschulen muss 
gewährleistet sein und mindestens die finanz-
schwächsten schichten müssen in den genuss 
einer sozialen abfederung kommen. ebenfalls 
soll die höhe der studiengebühren nicht aus dem 
europäischen rahmen fallen, damit die schwei-

zer hochschulen weiterhin auch für europäische 
studierende attraktiv bleiben. bezüglich des Mit-
telstandes wurde festgelegt, dass eine studien-
gebührenerhöhung diesen mit nicht mehr als 
4% des äquivalenzeinkommens belasten soll, 
da sonst die ausbildungskosten pro Kind in aus-
bildung stark ins gewicht fielen. wenn die flan-
kierenden Massnahmen so ausgestaltet wären, 
dass vor allem die finanzschwächsten schich-
ten in den genuss von unterstützung kommen 
(Modell «soziale abfederung»), ist das Postulat, 
Mittelstandfamilien nicht zu stark zu belas-
ten, bei einer erhöhung von über 2000 Franken 
bereits nicht mehr erfüllt. bei einer erhöhung 
um 3000 Franken müsste der Mittelstand fast 
5% des äquivalenzeinkommens für die zusätz-
lichen studiengebühren aufwenden. bei einer 
erhöhung um 2000 Franken müsste der Mittel-
stand durchschnittlich 3.5% des äquivalenzein-
kommens für die zusätzlichen studiengebühren 
verwenden und 35% der Familien kämen in den 
genuss von unterstützungszahlungen. ebenfalls 
würden die studiengebühren in der schweiz 
mit einer studiengebührenerhöhung von 2000 
Franken international nicht aus dem rahmen  
fallen. damit wären im Modell «soziale abfede-
rung» für studiengebührenerhöhungen von ma-
ximal 2000 Franken alle Kriterien gemäss Kapitel 
«einleitende überlegungen» erfüllt.

beim Modell «ausdehnung auf den Mittelstand», 
müssten mittlere einkommen auch bei einer stu-
diengebührenerhöhung um 3000 Franken lediglich 
3.5% des verfügbaren einkommens für zusätzli-
che studiengebühren aufwenden. allerdings läge 
der anteil unterstützter Familien nur noch leicht 
unter 50%. dies ist nicht überraschend: das Pos-
tulat, den Mittelstand zu entlasten, kann nur dann 
erfüllt werden, wenn auch eine grosse anzahl von 
Familien unterstützt wird. beim Modell «soziale 
abfederung» trägt der Mittelstand im verhältnis 
zum einkommen die grösste last. grafik 3 zeigt 
deutlich, wie die belastung des Mittelstandes im 
vergleich zum Modell «soziale abfederung» (vgl. 
grafik 2) reduziert wird. wenn sich die Kantone 
auf ein Modell einigen könnten, in welchem die 
abfederung von studiengebührenerhöhungen so  
ausgestaltet ist, dass auch Mittelstandfamilien 
in deren genuss kommen, wären die im Kapitel 
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«einleitende überlegungen» aufgestellten Kri-
terien auch bei einer studiengebührenerhöhung 
von 3000 Franken noch erfüllt. 

bei einer erhöhung um 4000 Franken lägen die 
studiengebühren in der schweiz zwischen 5000 
und 6000 Franken und wären somit höher als 
diejenigen in england (vgl. Kapitel «einleiten-
de überlegungen»). wenn die studiengebühren 
um 1000 Franken erhöht werden, wäre der auf-
wand, diese sozial abzufedern, relativ gross im 
vergleich zum finanziellen nutzen einer solchen  
erhöhung.

zusammenfassend kann festgehalten werden, 
dass die Modelle

«soziale abfederung» bei einer erhöhung um •	
2000 Franken und 
«ausdehnung auf den Mittelstand» bei einer •	
erhöhung um 3000 

die in Kapitel «einleitende überlegungen» auf-
gestellten Kriterien am besten erfüllen. aus die-
sem grund werden im Folgenden für detaillierte 
berechnungen lediglich diese beiden Modelle be-
rücksichtigt. 

die beiden Modelle können zudem als realis-
tisch betrachtet werden. es wird erwartet, dass 
die hochschulen und die Kantone entscheide 
gemeinsam treffen und sich entweder dazu ent-
schliessen, das Prinzip der sozialen abfederung 
lediglich für finanzschwache Familien beizube-
halten oder ein neues system einzuführen, wel-
ches auch mittlere einkommen entlastet. 

bei einer beibehaltung des systems der abfede-
rung tieferer einkommen würden gemäss dieser 
studie die hochschulen die studiengebühren 
um höchstens 2000 Franken erhöhen, da davon 
ausgegangen wird, dass sie keine Massnahmen 
ergreifen, welche den Mittelstand in finanzielle 
schwierigkeiten bringen. 

im zweiten Fall würden sich die Kantone dar-
auf einigen, nicht lediglich die finanzschwäche-
ren schichten zu entlasten, sondern auch den 
Mittelstand. unter diesen umständen könnten  

weitergehende studiengebührenerhöhungen ver-
wirklicht werden. Falls eine solche einigung zu 
stande käme, wäre es durchaus möglich, dass 
das Modell «ausdehnung auf den Mittelstand» 
realisiert würde. eine solche einigung würde in 
der realität mit einer sehr grossen wahrschein-
lichkeit eine Klausel enthalten, welche es ländli-
chen regionen erlaubte, die dadurch entstehen-
den Mehrausgaben anderenorts, zum beispiel bei 
den interkantonalen zahlungen, zu kompensieren 
(vgl. Kapitel 5). 
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die auswirkung von studiengebührenerhöhungen 
auf die Kantone wird unter der annahme unter-
sucht, dass diese für die Kosten der sozialen ab-
federung aufkommen.

nachdem im vorherigen Kapitel festgestellt wur-
de, wie viele Familien auf staatliche unterstüt-
zung angewiesen wären, wird nun berechnet, wie 
gross die finanzielle last für die einzelnen regi-
onen ausfallen würde. dafür muss zusätzlich zur 
unterstützungsquote die anzahl Familien be-
rechnet werden, bei welchen studiengebühren-
erhöhungen auf grund der einkommenssituation 
nicht vollständig abgefedert werden. diese werden 
auf grund der einkommenskurve ermittelt (vgl. 
anhang a3.1). ebenfalls wird der anteil Familien 
geschätzt, bei denen sich mehrere Kinder in aus-
bildung befinden, diese müssen stärker gewich-
tet werden (vgl. anhang a3.2). es werden in die-
ser studie keine aussagen darüber gemacht, ob 
ein teil der unterstützungszahlungen in Form von 
darlehen erfolgt. durch das zur verfügung ste-
hende datenmaterial kann der unterstützungs-
bedarf abgeschätzt werden, aussagen über die 
Form dieser zahlungen wären spekulativer natur. 
allerdings kann festgehalten werden, dass darle-
hen nicht einmal 10% der heutigen ausbildungs-
beiträge ausmachen (vgl. bFs 2008).

ein besonderes augenmerk ist auf die Frage zu 
richten, wie gross der aufwand für die Kantone 

oder regionen im verhältnis zur anzahl ihrer stu-
dierender ausfällt. die absoluten zahlen werden 
in der realität davon abhängen, wie die soziale 
abfederung tatsächlich ausgestaltet ist. die re-
lative verteilung der Kosten für die flankierenden 
Massnahmen zwischen den Kantonen kann hin-
gegen ziemlich gut abgeschätzt werden. 

um die Kosten für die Kantone zu ermitteln,  
wird mit zahlen des bundesamtes für statistik 
und der edK gearbeitet15. die anzahl studie-
rende pro Kanton/region wird mit dem anteil 
zu unterstützender Personen multipliziert, wel - 
cher in Kapitel 2 geschätzt wurde16. damit kann 
die anzahl der unterstützten berechnet werden 
und aus dieser die für die Kantone anfallenden 
Kosten. in die studie werden diejenigen stu-
dierenden einbezogen, welche sich im diplom-
studium befinden und die grenze von zwölf 
respektive 16 semestern bei Medizin nicht über-
schritten haben. bei überschreitung dieser se-
mesterzahl wird davon ausgegangen, dass der 
staat für die soziale ab federung nicht mehr ver-
antwortlich ist. in solchen Fällen werden auch 
keine iuv- und Fhv-beiträge mehr bezahlt, und 
in den meisten geltenden stipendiengesetzen 
werden keine ausbildungsbeiträge mehr ent-
richtet. um die anzahl inner- und ausserkanto-
naler studierender zu ermitteln, können für die 
universitäten zahlen der iuv (interkantonale 
universitätsvereinbarung) analysiert werden. 
Für die angaben zu den Fachhochschulen wer-
den die zahlen des bFs verwendet, aus welchen 
die herkunft von studierenden und die besuch-
te schule ersichtlich werden. es werden nur 
studierende im diplomstudiengang (bachelor/
Master) berücksichtigt, welche nicht beurlaubt 
sind. Fachhochschulen weisen strukturierte 
studienprogramme aus, weshalb die vorge-
gebenen semesterzahlen kaum überschritten  
werden.

3 auswirKungen auF die Kantone

studiengebühren
1.

2.
3.

4. 5.

15   Es wird nicht mehr mit den Individualdaten gearbeitet, welche in Kapitel 2 benutzt wurden, sondern mit aggre-
gierten Daten.

16   Für den Anteil teilweise Unterstützter erfolgt eine Mischrechnung.

hochschulen

studierende

Kantone
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3.1 Kosten der flankierenden 
Massnahmen insgesamt

im Folgenden werden die gesamtausgaben für 
flankierende Massnahmen in den beiden Model-
len «soziale abfederung» und «ausdehnung auf 
den Mittelstand» dargestellt17. darin ist auch ein 
geschätzter verwaltungsaufwand enthalten.

erhöhten sich die studiengebühren um 2000  
Franken, beliefe sich der aufwand für die sozi-
ale abfederung auf rund 70 Millionen Franken. 
wenn zusätzlich der Mittelstand entlastet wer-
den sollte, müssten 90 Millionen Franken auf-
gewendet werden. bei einer erhöhung um 3000 
Franken beliefe sich der aufwand auf 108 res-
pektive 141 Millionen. zum vergleich: heute be-
zahlen die Kantone knapp 160 Millionen Franken 
stipendien und darlehen für Personen an univer-
sitäten und Fachhochschulen18. die Kosten für 
die abfederung von studiengebührenerhöhun-
gen würden die heutigen ausgaben für ausbil-
dungsbeiträge je nach szenario also sogar über- 
steigen.

Studiengebühren- 
erhöhung um cHf

1000 2000 3000 4000

Zusätzliche kosten in 
Mio. cHf

33 70 108 149 

Tabelle 3 | Ausgaben für flankierende Massnahmen. Modell 

«soziale Abfederung» (gerundet)

Studiengebühren-
erhöhung cHf

1000 2000 3000 4000

Zusätzliche kosten in 
Millionen cHf

46 90 141 193

Tabelle 4 | Ausgaben für flankierende Massnahmen. Modell 

«Ausdehnung auf den Mittelstand» (gerundet)

3.2 Ausgaben für flankierende 
Massnahmen der einzelnen 
Regionen

wie in Kapitel 2.2.3 beschrieben, wird für die de-
taillierten berechnungen im weiteren nur noch 
mit den beiden Modellen

«soziale abfederung» bei einer erhöhung um 1. 
2000 Franken und 
«ausdehnung auf den Mittelstand» bei einer 2. 
erhöhung um 3000 Franken

gearbeitet. zum besseren vergleich werden in den 
tabellen 5 und 6 zusätzlich die Kosten für eine  
erhöhung um 2000 Franken im Modell «sozia-
le abfederung» und für eine erhöhung um 3000 
Franken für das Modell «ausdehnung auf den 
Mittelstand» dargestellt.

kantone/
region

Modell «soziale  
Abfederung» 

erhöhung um 2000 cHf. 
kosten für die kantone 

in Mio. cHf 

Modell «soziale  
abfederung» 

erhöhung um 3000 chF. 
Kosten für die Kantone 

in Mio. chF

zh  5.9 7.8

be  5.5 8.1

zentral-
schweiz  

8.3 13.3

ag/so 6.8 9.6

bs/bl  5.5 9.6

sg  4.1 6

ost-
schweiz  

7.8 12.2

Fr/ne  5.7 8

vd  5.1 7.9

ge  3.4 5.4

vs/ti/Ju  11.6 19.7

total 69.7 107.6

Tabelle 5 | Kosten für die flankierenden Massnahmen, 

Modell «soziale Abfederung»

17   Geschätzt für Studierendenzahlen 2009
18   Stipendienausgaben für den Hochschulbereich. Über alle nachobligatorischen Ausbildungsbereiche betrugen 

die Ausgaben im Jahre 2007 für Ausbildungsbeiträge 281 Millionen Franken für Stipendien und 29 Millionen 
Franken für Darlehen.
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beim Modell «soziale abfederung» sind die Kos-
ten für die Kantone relativ moderat, wenn die stu-
diengebühren um 2000 Franken erhöht werden. 
Für die meisten hier betrachteten Kantone und 
regionen liegen sie unter 10 Millionen Franken.

kantone/
region

Modell «ausdehnung 
auf den Mittelstand»

erhöhung um 2000 chF. 
Kosten für die Kantone 

in Mio. chF 

Modell «Ausdehnung 
auf den Mittelstand» 

erhöhung um 3000 cHf. 
kosten für die kantone 

in Mio. cHf
zh 7.1 12.3

be  6.9 12.9

zentral-
schweiz  

11.6 16.5

ag/so  8.6 13.3

bs/bl  7.5 12.5

sg  4.7 7.8

ost-
schweiz  

9.6 13.7

Fr/ne  6.8 10.5

vd  7 11.6

ge  5.6 8.8

vs/ti/Ju  14.6 21.4

total 90 141.3

Tabelle 6 | Kosten für die flankierenden Massnahmen, Modell 

«Ausdehnung auf den Mittelstand»

beim Modell «ausdehnung auf den Mittelstand» 
und bei einer erhöhung der studiengebühren um 
3000 Franken sind die Kosten im verhältnis zu 
den heutigen aufwendungen für ausbildungs-
beiträge relativ hoch. dies einerseits wegen dem 
für schweizerische verhältnisse hohen studien-
gebührenbetrag, welcher abgefedert wird, aber 
auch wegen der grossen anzahl von Familien, 
die wegen der ausdehnung der flankierenden 
Massnahmen auf den Mittelstand zusätzlich in 
den genuss von unterstützungszahlungen käme. 
der Kanton zürich müsste 12.3 Millionen Franken 
für flankierende Massnahmen aufwenden, wäh-
rend sich der betrag für die ostschweizer Kanto-

ne beispielsweise auf 13.7 Millionen Franken be-
läuft (dies obwohl aus diesen Kantonen eindeutig 
weniger studierende stammen als aus zürich).

die folgende tabelle zeigt, wie hoch die relative  
finanzielle last der einzelnen untersuchten  
regionen ausfällt (im durchschnitt über alle 
szena rien gerechnet19) und wie viele studieren-
de aus der jeweiligen region stammen. 

kantone/
region

Anteil Studierende Anteil an den  
gesamtkosten für  

die soziale  
Abfederung

zh 17% 8%

be 13% 8%

zentral-
schweiz

9% 12%

ag/so 10% 10%

bs/bl 6% 8%

sg 5% 6%

ost-
schweiz

7% 11%

Fr/ne 7% 8%

vd 9% 8%

ge 7% 6%

vs/ti/Ju 9% 17%

Tabelle 7 | Anteil der Studierenden und der Kosten für die 

flankierenden Massnahmen

die hauptlast einer sozialen abfederung würden 
ländliche Kantone und randregionen tragen. die 
tabelle zeigt, dass ihr anteil an den zu leistenden 
zahlungen über ihrem anteil studierender liegt. 
die grenzkantone tessin, Jura und wallis würden 
zusammen etwa 17% der gesamten Kosten für die 
flankierenden Massnahmen tragen, obwohl ledig-
lich 9% der studierenden aus diesen Kantonen 
stammen, denn die unterstützungsquote wäre 
in diesen gebieten sehr hoch. zürich, wo verhält-
nismässig wenige Familien auf unterstützung an-

19   Die Prozentzahlen in den verschiedenen Szenarien unterscheiden sich nur geringfügig, da, wie wir gesehen 
haben, die Steigung der Einkommenskurve im untersuchten Bereich ungefähr linear ist (vgl. Kapitel 2.2.1 und 
2.2.2) und sich auch nach Regionen nicht stark unterscheidet.
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gewiesen wären, trüge umgekehrt gerade 8% der 
Kosten für die 17% aus dem Kanton stammenden  
studierenden.
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in diesem Kapitel werden die finanziellen aus - 
wirkungen von studiengebührenerhöhun gen auf 
die universitäten und Fachhochschulen (inklusi-
ve Pädagogische hochschulen) berechnet, unter 
der Prämisse, dass die gesamten zusätzlich er-
hobenen studiengebühren den hochschulen zu-
fliessen, das geld also nicht für andere zwecke 
verwendet wird.

die Mehreinnahmen, welche die hochschulen 
durch erhöhte studiengebühren generieren kön-
nen, werden für alle schweizerischen hochschu-
len berechnet, für die zehn universitäten und die 
sieben Fachhochschulregionen. die Pädagogi-
schen hochschulen werden jeweils zur region 
ihres standorts gezählt. dabei wird von der an-
nahme ausgegangen, dass die hochschulen keine 
studiengebührenerlasse gewähren, da die sozi-
ale abfederung über die kantonalen stipendien-
systeme erfolgt. des weiteren wird die Prämisse 
aufgestellt, dass bei den bildungsinländern20 
kein rückgang der studierendenzahlen erfolgt, 
da die studiengebühren sozial abgefedert wer-
den und daher niemand aus finanziellen grün-
den auf ein hochschulstudium verzichten muss. 
bei den bildungsausländern21 gilt diese Prä-
misse jedoch nicht, da nicht erwartet wird, dass 
andere staaten wegen einer studiengebühren-
erhöhung in der schweiz ihre studienförderung 
oder Mobilitätsstipendien ausbauen. der rück-
gang der bildungsausländer wurde auf grund  

einer von der edK in auftrag gegebenen umfrage 
geschätzt. 

4.1 Kosten und Nutzen von 
Studiengebührenerhöhungen

im Folgenden werden die zusätzlichen gebüh-
reneinnahmen der gesamtheit der hochschulen 
dargestellt sowie die durch die flankierenden 
Massnahmen verursachten Kosten. es werden 
beide Modelle «soziale abfederung» und «aus-
dehnung auf den Mittelstand» berücksichtigt. bei 
beiden Modellen nimmt der nutzen einer studi-
engebührenerhöhung mit deren höhe ab. dies ist 
besonders bei einer steigerung von 3000 auf 4000 
Franken erkennbar und ist vor allem auf den re-
lativ hohen Prozentsatz ausländischer studieren-
der zurückzuführen, die bei gebührenerhöhun-
gen dieses ausmasses nicht mehr in der schweiz 
studieren würden. der gesamte nutzen einer 
studiengebührenerhöhung (zusätzliche einnah-
men der hochschulen abzüglich der Kosten für 
die flankierenden Massnahmen) ist beim Modell 
«ausdehnung auf den Mittelstand» naturgemäss 
kleiner als beim Modell «soziale abfederung», da 
mehr Familien in den genuss von flankierenden 
Massnahmen kommen. er beträgt 84 Millionen 
bei einer erhöhung um 1000 Franken, 300 Milli-
onen bei einer solchen um 4000 Franken. beim 
Modell «soziale abfederung» beträgt der nutzen 
zwischen 96 (erhöhung um 1000) und 345 Millio-
nen Franken (erhöhung um 4000).

4 auswirKungen auF die hochschulen

studiengebühren
1.

2.
3.

4. 5.

20   Personen, welche die Hochschulzulassung in der Schweiz erworben haben
21   Personen, welche die Hochschulzulassung im Ausland erworben haben

hochschulen

studierende

Kantone
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4.2 Mehreinnahmen der 
Hochschulen

bei einer studiengebührenerhöhung um 1000 
Franken könnten alle hochschulen zusammen 
etwa 129 Millionen Franken zusätzlich einneh-
men. dieser betrag steigert sich bis 494 Millio-
nen bei einer erhöhung um 4000 Franken (vgl. ta - 
belle 8)22.

Studiengebühren-
erhöhungen  
um cHf

1000 2000 3000 4000

total 129 Mio. 263 Mio. 393 Mio. 494 Mio.

Tabelle 8 | Mehreinnahmen Hochschulen

im Folgenden werden die Mehreinnahmen für die 
einzelnen hochschulen berechnet, dabei wird auf 
die beiden szenarien «erhöhung um 2000 und um 
3000 Franken» fokussiert. wie in Kapitel 2.2.3 ar-
gumentiert, erfüllen diese szenarien die im Ka-
pitel «einleitende überlegungen» aufgestellten 
Kriterien am besten.  wie die grafiken 4 und 5 zei-
gen, nimmt zudem der nutzen im vergleich zu den 
Kosten bei einer erhöhung von über 3000 Franken 
überproportional ab.

Studiengebühren-
erhöhungen um cHf

2000 3000

ubs 18 Mio. 26 Mio.

ube 23 Mio. 35 Mio.

uFr 17 Mio. 26 Mio.

uge 21 Mio. 31 Mio.

uls 19 Mio. 28 Mio.

ulu 3.9 Mio. 5.9 Mio.

une 6.1 Mio. 9.2 Mio.

usg 8.6 Mio. 13 Mio.

uzh 42 Mio. 62 Mio.

usi 3.7 Mio. 5.4 Mio.

total 162.3 Mio. 241.5 Mio.

Tabelle 9 | Mehreinnahmen nach Universität

die universität zürich könnte bei einer erhö-
hung der studiengebühren um 3000 Franken 62 
Millionen an Mehreinnahmen erzielen, bei einer 
erhöhung um 2000 Franken 42 Millionen. an uni-
versitäten wie bern, die einen eher geringen aus-
länderanteil aufweisen, würden, proportional zur 
heutigen studierendenzahl, höhere Mehreinnah-
men erzielt (35 Millionen szenario 3000, 23 Mil-
lionen szenario 2000) als zum beispiel in genf 
mit einem höheren anteil ausländischer studie-

22   Hochgerechnet auf Studierendenzahlen 2009

Grafik 4 | Kosten und Nutzen von Studiengebührenerhö

hungen, Modell «soziale Abfederung», in Millionen Franken
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Grafik 5 | Kosten und Nutzen von Studiengebührener
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render (31 Millionen szenario 3000, 21 Millionen 
szenario 2000). universitäten mit eher tiefen 
studiengebühren wie genf und Freiburg könnten 
ihre gebühreneinnahmen bei einer erhöhung um 
3000 Franken verdreifachen, während sich bei 
der usi, welche bereits hohe studiengebühren 
kennt, die zusätzlichen Mittel bei gleicher erhö-
hung auf knapp 60% der bisherigen einnahmen 
belaufen würden.

Fachhochschulen weisen einen geringeren an-
teil an ausländischen studierenden auf. die 
grosse Fachhochschulregion hes-so könnte bei 
einer studiengebührenerhöhung um 3000 Fran-
ken 40 Millionen an Mehreinnahmen erzielen 
und 27 Millionen bei 2000 Franken. die kleinste 
region suPsi erzielte solche von 4.4 Millionen, 
bei 3000 Franken, respektive 3 Millionen, wenn 
die gebühren um 2000 Franken erhöht würden. 
im verhältnis zu den heutigen gebühren fal-
len erhöhungen weniger stark ins gewicht als 
bei den universitäten, da die Fachhochschu-
len im durchschnitt höhere studiengebühren  
kennen. 

Studiengebühren-
erhöhungen um cHf

2000 3000

bFh 13 Mio. 19 Mio.

hes-so 27 Mio. 40 Mio.

Fhnw 13 Mio. 20 Mio.

Fhz 9.1 Mio. 14 Mio.

suPsi 3 Mio. 4.4 Mio.

Fho 9.2 Mio. 14 Mio.

zFh 23 Mio. 35 Mio.

total23 97.3 Mio. 146.4 Mio.

Tabelle 10 | Mehreinnahmen nach Fachhochschule24

Studiengebühren-
erhöhungen  um cHf

2000 3000

ubs 4.7% 7.1%

ube 5% 7.5%

uFr 9.6% 14.4%

uge 4.4% 6.6%

uls 5.2% 7.7%

ulu 11% 16.5%

une 6.9% 10.2%

usg 9% 13.4%

uzh 5% 7.4%

usi 7% 10.2%

Tabelle 11 | Mehreinnahmen nach Universität in Prozent  

des Universitätsbudgets

im bezug auf die gesamten budgets der univer-
sitäten25 betrügen die Mehreinnahmen bei einer 
erhöhung um 3000 Franken 8.2%, und bei einer 
erhöhung um 2000 Franken 5.5%. Für universitä-
ten, welche vor allem oder ausschliesslich geis-
tes- und sozialwissenschaftliche Fächer anbieten 
wie st. gallen, luzern und Freiburg, betrügen die 
Mehreinnahmen im verhältnis zum gesamtbudget 
mehr als 13% (bei einer erhöhung um 3000 Fran-
ken), während universitäten, welche ebenfalls  
naturwissenschaften oder Medizin anbieten, ihr 
budget um weniger als 8% steigern könnten, da 
diese Fächer besonders kostenintensiv sind.

die Fachhochschulen hingegen könnten ihre 
budgets26 um 11% erhöhen, wenn die studienge-
bühren um 3000 Franken erhöht werden und um 
7.3% bei einer erhöhung um 2000 Franken. eine 
erhöhung fällt bei den Fachhochschulen stärker 
ins gewicht. dies ist darauf zurückzuführen, dass 
an den Fachhochschulen keine sehr kosteninten-
siven bereiche wie zum beispiel die Medizin vor-
handen sind, bei denen auch stark erhöhte stu-
diengebühren im vergleich mit den  verursachten 

23   Inklusive Pädagogische Hochschulen, welche sich in den entsprechenden Regionen befinden. Exklusive  
BEJUNE und Kaleidos.

24   BEJUNE und Kaleidos sind im Gesamttotal nicht mitgerechnet.
25   Ohne Forschungsbeiträge, Dienstleistungen und Weiterbildung (Finanzen der universitären Hochschulen, BFS 

2008)
26   Budget Grundausbildung  (Finanzen der Fachhochschulen, BFS 2008)
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Kosten kaum ins gewicht fallen. bei universitäten 
ohne kostenintensive bereiche liegt der Prozent-
satz, um welchen die budgets erhöht werden 
könnten, im gleichen rahmen oder sogar über 
demjenigen der Fachhochschulen.

Studiengebühren-
erhöhungen um cHf

2000 3000

bFh 8.9% 13.4%

hes-so 7.9% 11.8%

Fhnw 7.1% 10.7%

Fhz 8.9% 13.4%

suPsi 5.5% 8.1%

Fho 7.6% 11.4%

zFh 6.1% 9.2%

Tabelle 12 | Mehreinnahmen nach Fachhochschulen in 

Prozent der Fachhochschulbudgets
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in der schweiz sind nicht nur die hochschul-
standortkantone, sondern, über die interkanto-
nalen hochschulvereinbarungen iuv und Fhv, 
die gesamtheit der Kantone an der Finanzierung 
der hochschulen beteiligt. ebenfalls trägt der 
bund diese mit. eine abfederung der studien-
gebührenerhöhungen allei ne via die kantonalen 
stipendiensysteme würde eine einseitige ver-
teilung der lasten auf nichtuniversitätskantone 
und ländliche regionen bedeuten, da in diesen 
viele Personen während des studiums nicht bei 
den eltern wohnhaft bleiben können. Kantone, 
welche stark in die Fachhochschullandschaft in-
tegriert sind und universitätskantone profitierten 
hingegen von den zusätzlichen geldern, welche 
an ihre hochschulen fliessen. im schweizeri-
schen system des kooperativen Föderalismus ist 
es unrealistisch, dass sich eine derart ungleiche 
verteilung der lasten realisieren lässt. in diesem 
Kapitel werden deshalb die wechselseitigen wir-
kungen im hochschulsystem genauer unter die 
lupe genommen.

in diesem Kapitel wird die annahme, dass eine 
erhöhung der studiengebühren zu 100% an die 
hochschulen fliesst, fallen gelassen und viel-
mehr davon ausgegangen, dass die Kantone ihre 
Mehrausgaben kompensieren werden. eine Mög-
lichkeit wäre, dass dies durch eine verringerung 
der interkantonalen zahlungen (iuv und Fhv) ge-
schieht.

die iuv- und die Fhv-vereinbarungen decken  
einen teil der Kosten ab, welche für die hoch-
schulen pro interkantonalen studierenden ent-
stehen. sie sehen die Möglichkeit vor, zahlungen 

zu beschränken, wenn die studiengebühren stark 
erhöht werden. artikel 9 der Fhv sieht vor, dass 
beiträge des bundes und studiengebühren von 
den zu zahlenden beträgen in abzug zu bringen 
sind. die iuv legt in artikel 15 fest, dass bei «ho-
hen studiengebühren» die interkantonalen zah-
lungen eingeschränkt werden.

bei einer studiengebührenerhöhung um mehre-
re tausend Franken ist davon auszugehen, dass 
diese regelungen zur anwendung kommen. im 
Folgenden wird berechnet, wie hoch die Mehr-
einnahmen der hochschulen noch sein werden, 
wenn die iuv- und Fhv-beiträge um 3000 respek-
tive um 2000 Franken pro studierenden gekürzt 
würden. wenn eine flächendeckende erhöhung 
der studiengebühren erfolgte und die Kantone 
die Kosten für die soziale abfederung überneh-
men würden, wäre eine derartige reduktion der 
interkantonalen zahlungen realistisch. 

5.1 Auswirkungen von Reduktionen 
der interkantonalen Zahlungen auf 
die Hochschulen

die zusätzlichen einnahmen der hochschulen 
sinken durch eine reduktion der interkantona-
len zahlungen beträchtlich, besonders bei hoch-
schulen mit einem hohen anteil ausserkantona-
ler studierender: Für die universität Freiburg von 
26 auf 11 Millionen, für die universität luzern von 
5.9 auf 2.9 Millionen oder für die universität st. 
gallen von 13 auf 5.7 Millionen Franken, wenn die 
iuv-beiträge um 3000 Franken pro studierenden 
gesenkt würden.

5 wechselwirKungen

studiengebühren
1.

2.
3.

4. 5.
hochschulen

studierende

Kantone
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reduktion iuV-beiträge 
um cHf

2000 3000

ubs 11 Mio. 16 Mio.

ube 15 Mio. 22 Mio.

uFr 7.7 Mio. 11 Mio.
uge 16 Mio. 24 Mio.

uls 13 Mio. 20 Mio.

ulu 1.9 Mio. 2.9 Mio.

une 3.9 Mio. 5.8 Mio.

usg 3.9 Mio. 5.7 Mio.

uzh 27 Mio. 40 Mio.

usi 3.4 Mio. 4.9 Mio.

total 102.8 Mio. 152.3 Mio.

Tabelle 13 | Mehreinnahmen der Universitäten bei  

Reduktion der interkantonalen Zahlungen

bei den Fachhochschulen ist der anteil aus-
serkantonaler studierender (studierende von 
ausserhalb der Fachhochschulregion) kleiner, 
weshalb sie von einer reduktion der interkanto-
nalen zahlungen weniger stark betroffen wären 
als die universitäten. von einem abzug von 3000 
Franken für alle interkantonalen studierenden 
wäre die zürcher Fachhochschule am stärksten 
betroffen. die Mehreinnahmen würden von 35 auf 
21 Millionen Franken sinken.

reduktion fHV-bei träge 
um cHf

2000 3000

bFh 9 Mio. 14 Mio.

hes-so 25 Mio. 36 Mio.

Fhnw 10 Mio. 15 Mio.

Fhz 5.7 Mio. 9 Mio.

suPsi 2.8 Mio. 4.2 Mio.

Fho 7.1 Mio. 11 Mio.

zFh 14 Mio. 21 Mio.

total 73.6 Mio. 110.2 Mio.

Tabelle 14 | Mehreinnahmen der Fachhochschulen bei 

Reduktion der interkantonalen Zahlungen

5.2 Mehrausgaben/Einsparungen 
der einzelnen Regionen/Kantone

in diesem Kapitel wird untersucht, wie hoch die 
Mehrausgaben oder die einsparungen der Kanto-
ne/regionen ausfallen würden, wenn sie für die 
flankierenden Massnahmen zuständig wären und 
gleichzeitig die interkantonalen zahlungen redu-
zierten. es werden die folgenden zwei Modelle 
analysiert: 

studiengebührenerhöhung um 2000 Franken; 1. 
Modell «soziale abfederung»
studiengebührenerhöhung um 3000 Franken; 2. 
Modell «ausdehnung auf den Mittelstand»

wie in Kapitel 2.2.3 beschrieben, erfüllen diese 
Modelle die eingangs dieser studie aufgestellten 
Kriterien, und es wird als realistisch betrachtet, 
dass studiengebührenerhöhungen und flankie-
rende Massnahmen in ähnlichem umfang reali-
siert würden.

beim ersten betrachteten Modell würden vor 
allem die Kantone, die eine grosse anzahl von 
studierenden in andere Kantone entsenden, im 
vergleich zu heute beträchtliche einsparungen 
erzielen, falls die iuv- und Fhv-beiträge um 2000 
Franken reduziert würden (vgl. tabelle 15).
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kanton/ 
region

kosten für 
flankierende 

Massnahmen 
in Mio. cHf

Minderaus-
gaben iuV/

fHV  
in Mio. cHf

Mehraus-
gaben  

total  
in Mio. cHf

zh  5.9 7.6 -1.7

be  5.5 8.7 -3.2

zentral-
schweiz  

8.3 11.3 -3

ag/so  6.8 14.8 -8

bs/bl  5.5 3.1 2.4

sg  4.1 6.7 -2.6

ostschweiz  7.8 11.6 -3.8

Fr/ne  5.7 3.5 2.2

vd  5.1 3.5 1.6

ge  3.4 1.2 2.2

vs/ti/Ju 11.6 11.9 -0.3

total 69.7 83.9 -14.2

Tabelle 15 | Kosten für flankierende Massnahmen und 

Einsparungen durch reduzierte interkantonale Zahlungen, 

Modell «Soziale Abfederung, Gebührenerhöhung um 2000 

Franken»

beim zweiten Modell würden die zusätzlichen 
ausgaben für flankierende Massnahmen für die 
gesamtheit der Kantone nicht vollständig ge-
deckt (vgl. tabelle 16). obwohl hier die Kantone 
die interkantonalen zahlungen um 3000 Franken 
reduzieren, könnten nur einige regionen einspa-
rungen erzielen, da studiengebührenerhöhungen 
von 3000 Franken abgefedert werden müssen und 
sich die unterstützung zusätzlich auf den Mittel-
stand ausdehnt.

regionen, die keine eigenen universitäten tra-
gen und in welchen die einkommensverhältnisse 
günstig sind, so dass keine übermässigen Kosten 
für die soziale abfederung entstehen, würden, 
falls der betrag der studiengebührenerhöhung 
von den iuv- und Fhv-zahlungen abgezogen wur-
de, finanziell von einer studiengebührenerhö-
hung profitieren, selbst wenn die flankierenden 
Massnahmen so ausgestaltet sind, dass auch 
der Mittelstand von ihnen profitiert. wie tabelle 
16 zeigt, ist dies für die Kantone aargau und so-
lothurn der Fall. ebenfalls dürften die Kantone 
zug und schwyz profitieren, diese konnten wegen 
zu geringer Fallzahlen allerdings nicht separat 

ausgewiesen werden. universitätsstandortkan-
tone könnten von den zusätzlichen einnahmen 
ihrer universitäten profitieren. Periphere Kanto-
ne wären allerdings die verlierer einer studien-
gebührenerhöhung. sie hätten entweder starke 
Mehrausgaben bei den stipendienwesen zu tra-
gen oder der zugang zu den hochschulen würde 
verschlechtert.

kanton/ 
region

kosten für 
flankierende 

Massnahmen 
in Mio. cHf

Minderaus-
gaben iuV/

fHV  
in Mio.cHf

Mehraus-
gaben tota l 
in Mio. cHf

zh  12.3 11.5 0.8

be  12.9 13 -0.1

zentral-
schweiz  

16.5 17 -0.5

ag/so  13.3 22.2 -8.9

bs/bl  12.5 4.6 7.9

sg  7.8 10 -2.2

ostschweiz  13.7 17.4 -3.7

Fr/ne  10.5 5.3 5.2

vd  11.6 5.2 6.4

ge  8.8 1.8 7

vs/ti/Ju  21.4 17.8 3.6

total 141.3 125.8 15.5

Tabelle 16 | Kosten für flankierende Massnahmen und 

Einsparungen durch verminderte interkantonale Zahlungen, 

Modell «Entlastung des Mittelstandes, Gebührenerhöhung  

um 3000 Franken»

wie in diesem Kapitel aufgezeigt wurde, profitier-
ten bei einer senkung der interkantonalen zah-
lungen vor allem Kantone, welche sich durch eine 
eher günstige einkommensstruktur auszeichnen 
und zentral gelegen sind, so dass sich hochschu-
len in der näheren umgebung befinden. im gegen-
satz dazu trügen eher periphere Kantone, auch 
wenn sie interkantonale zahlungen reduzierten, 
eine grössere last, weil die stipendienausgaben 
überdurchschnittlich stark erhöht würden. im 
nächsten Kapitel wird eine weitere Möglichkeit 
aufgezeigt, wie studiengebührenerhöhungen so-
zial abgefedert werden können, ohne bestimmte 
Kantone zu benachteiligen.
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zweiter teil:  
zusätzliche Modelle der  
hochschulFinanzierung
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in diesem Kapitel werden Modelle berechnet, bei 
welchen nicht die Kantone, sondern die hoch-
schulen selbst für die flankierenden Massnahmen 
zuständig sind und dafür einen teil der zusätzli-
chen studiengebühren einsetzen. dies wäre eine 
weitere Möglichkeit, die Kantone zu entlasten. 
diese müssten keine zusätzlichen ausgaben für 
ausbildungsbeiträge leisten, würden aber keine 
einsparungen bei den interkantonalen zahlungen 
erzielen. da nur ein teil der studierenden in den 
genuss von flankierenden Massnahmen gelangt, 
bleiben den hochschulen auch in diesem Fall be-
trächtliche Mehrein nahmen.

6.1 Universitäten

wenn die hochschulen für flankierende Mass-
nahmen zuständig wären und nicht die kantona-
len stipendienwesen, aber im gegenzug inter-
kantonale zahlungen nicht gekürzt würden, lägen 
die Mehreinnahmen der universitäten leicht über 
denjenigen der Modelle, welche in den vorange-
henden Kapiteln berechnet wurden. 

dies gilt besonders für den vergleich mit dem Mo-
dell «soziale abfederung» und erhöhung der stu-
diengebühren um 2000 Franken. die ausgaben 
für studiengebührenermässigungen und -erlasse 
würden sich für die universitäten in grenzen hal-
ten, gleichzeitig müssten sie keine reduktion von 
interkantonalen zahlungen in Kauf nehmen. 

wenn die hochschulen die studiengebühren um 
3000 Franken erhöhen würden und im gegenzug 
studiengebührenermässigungen und -erlasse auf 
den Mittelstand ausdehnten, könnten die univer-
sitäten praktisch die gleichen einnahmen erzielen 
wie wenn die flankierenden Massnahmen von den 
kantonalen stipendienwesen übernommen wür-
den, im gegenzug aber die interkantonalen zah-
lungen um 3000 Franken gekürzt würden.

Studiengebühren-
erhöhungen um cHf

2000 3000

ubs 13 Mio. 17 Mio.

ube 17 Mio. 22 Mio.

uFr 13 Mio. 17 Mio.

uge 15 Mio. 20 Mio.

uls 14 Mio. 18 Mio.

ulu 2.9 Mio. 3.8 Mio.

une 4.5 Mio. 5.9 Mio.

usg 6.3 Mio. 8.2 Mio.

uzh 31 Mio. 40 Mio.

usi 2.6 Mio. 3.4 Mio.

total 119.3 Mio. 155.3 Mio.

Tabelle 17 | Mehreinnahmen der Universitäten, wenn diese 

für flankierende Massnahmen zuständig sind

6.2 Fachhochschulen

da bei den Fachhochschulen weniger interkan-
tonale zahlungen fliessen als bei den universitä-
ten, wäre es für sie finanziell ungünstiger, wenn 
sie selber für studiengebührenerlasse zuständig 
wären.

Studiengebühren-
erhöhungen um cHf

2000 3000

bFh 9.4 Mio. 12 Mio.

hes-so 20 Mio. 26 Mio.

Fhnw 10 Mio. 13 Mio.

Fhz 6.7 Mio. 8.7 Mio.

suPsi 2.2 Mio. 2.8 Mio.

Fho 6.8 Mio. 8.8 Mio.

zFh 17 Mio. 23 Mio.

total 72.1 Mio. 94.3 Mio.

Tabelle 18 | Mehreinnahmen der Fachhochschulen, wenn 

diese für flankierende Massnahmen zuständig sind

6 hochschulen sind Für die  
abFederung von studiengebühren-
erhöhungen zuständig
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6.3 Beide Hochschultypen

gesamthaft für alle universitäten und Fachhoch-
schulen27 liegen die zusätzlichen einnahmen in 
vergleichbarer höhe wie in den vorgängig berech-
neten Modellen.

beim Modell «soziale abfederung» und einer er-
höhung um 2000 Franken lägen die Mehreinnah-
men der hochschulen bei 191 Millionen Franken. 
wenn die Kantone die reduktion der interkanto-
nalen zahlungen von 2000 Franken auf die hoch-
schulen abwälzten, betrügen die Mehreinnahmen 
176 Millionen Franken (vgl. tabellen 13 und 14). 

wenn die gebühren um 3000 Franken erhöht und 
studiengebührenermässigungen auf den Mittel-
stand ausgedehnt würden, lägen die Mehreinnah-
men der hochschulen gesamthaft bei 248 Millio-
nen, gegenüber 262 Millionen Franken, wenn die 
Kantone die reduktion der iuv- und Fhv-beiträge 
um 3000 Franken auf die hochschulen abwälz-
ten.

es ist allerdings anzumerken, dass in diesem 
Kapitel von der annahme ausgegangen wurde, 
dass die interkantonalen zahlungen nicht ge-
kürzt werden. dazu müsste zumindest die Fhv 
revidiert werden, denn diese sieht vor, dass von 
den berechneten interkantonalen zahlungen  
automatisch der entsprechende betrag abgezo-
gen wird. ebenfalls wurde vorausgesetzt, dass die 
trägerkantone ihre beiträge nicht senken. Falls 
diese annahmen verworfen werden müssten, 
würde dies bedeuten, dass die hochschulen viel 
geringere oder gar keine Mehreinnahmen erziel-
ten. wenn sowohl die interkantonalen zahlungen 
als auch die trägerbeiträge gekürzt würden und 
die hochschulen dennoch für die studiengebüh-
renermässigungen verantwortlich wären, könnte 
dies sogar dazu führen, dass den hochschulen 
unter dem strich weniger einnahmen übrig blie-
ben als heute.

der vorteil eines systems, in dem die soziale ab-
federung von studiengebührenerhöhungen in die 

verantwortung der hochschule gegeben würde, 
wäre, dass weder ländliche Kantone ohne eigene 
universitäten (vgl. Kapitel  3) noch hochschulen mit 
einer grossen zahl ausserkantonaler studierender 
(vgl. Kapitel 5.1) benachteiligt würden.

27   Ohne BEJUNE und Kaleidos
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7.1 Zusätzliche Einnahmen für die 
Hochschulen

durch studiengebührenerhöhungen wäre es mög-
lich, den hochschulen beträchtliche neue Mittel 
zur verfügung zu stellen. wenn dadurch die inter-
kantonalen zahlungen reduziert und die stand-
ortkantone auch ihre trägerbeiträge reduzieren 
würden, könnte allerdings der Fall eintreten, dass 
studiengebührenerhöhungen lediglich eine Kos-
tenverlagerung vom staat auf Privatpersonen be-
wirken und die hochschulen schliesslich wenig 
davon profitierten.

7.2 Gewinner und Verlierer

wie gezeigt wurde, könnten die hochschulen und 
mit ihnen vor allem die universitätskantone von 
studiengebührenerhöhungen stark profitieren. 
die hochschulen stellen für die Kantone einen 
wichtigen standortfaktor dar. Falls, wie im vor-
herigen absatz beschrieben, die trägerbeiträge 
gesenkt würden, wären gebührenerhöhungen 
zwar nicht mehr den hochschulen, jedoch den 
standortkantonen selber von nutzen. sie könn-
ten dadurch einsparungen erzielen. standort-
kantone von universitäten profitierten demnach 
in jedem Fall von einer studiengebührener - 
höhung. 

wenn die Kantone für flankierende Massnah-
men zuständig sind, würden vor allem peri - 
phere Kantone zu den verlierern gehören,  
selbst wenn sie ihre interkantonalen zahlun-
gen reduzieren könnten. sie müssten entwe-
der sehr grosse summen für die soziale ab-
federung ausgeben oder der zugang zu den 
hochschulen würde eingeschränkt, was diese 
regionen benachteiligte. wie die studie zeigt, 
unterscheiden sich die Kosten für flankie-
rende Massnahmen sehr stark nach region.  
in ländlichen und peripheren regionen muss 
mehr geld für ein studium aufgewendet wer-
den, da studierende wegen langer anreisewege 
nicht bei den eltern wohnhaft bleiben können 

oder es entstehen hohe wegkosten. ebenfalls 
stellt sich die finanzielle situation von Familien 
allgemein weniger günstig dar, was dazu führt, 
dass ein grösserer Prozentsatz von studieren-
den auf staatliche unterstützung angewiesen 
ist. 

im gegensatz zu ländlichen Kantonen dürften 
eher zentral gelegene Kantone im Mittelland, 
die keine eigenen universitäten führen, von 
einer studiengebührenerhöhung profitieren, 
besonders bei günstigen einkommensverhält-
nissen im Kanton. in diesem Fall halten sich die 
Kosten für flankierende Massnahmen in gren-
zen. da auf grund der interkantonalen Finan-
zierungsvereinbarungen, die vorsehen, dass bei 
hohen studiengebühren abzüge möglich sind, 
mit einer verringerung der interkantonalen zah-
lungen gerechnet werden kann, ist davon aus-
zugehen, dass diese regionen unter dem strich 
finanziell von einer studiengebührenerhöhung 
profitierten.

um zu verhindern, dass flächendeckende erhö-
hungen von studiengebühren gewisse regionen 
benachteiligen, könnte ein ausgleich zwischen 
den Kantonen geschaffen oder, wie in Kapitel 6 
vorgeschlagen, die hochschulen für flankieren-
de Massnahmen zuständig erklärt werden. diese  
würden dann einen teil der Mehreinnahmen, wel-
che sie durch die zusätzlichen studiengebühren 
erzielen, für deren soziale abfederung verwen-
den. die Mehreinnahmen, welche die hochschu-
len bei einem solchen system erzielen könnten, 
würden in etwa denjenigen entsprechen, welche 
sie realisierten, wenn die Kantone für die flan-
kierenden Massnahmen zuständig wären und 
gleichzeitig die reduktion der interkantonalen 
zahlungen auf die hochschulen abwälzten.

eine andere Möglichkeit, die ungleiche verteilung 
von Kosten und nutzen zwischen den Kantonen 
zu minimieren, bestünde darin, die studienge-
bühren nur moderat zu erhöhen, so dass sich 
die Kosten für die soziale abfederung in grenzen 
hielten.

7 Fazit
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7.3 Mittelstand oder ausschliesslich 
finanzschwache soziale Schichten 
entlasten?

im vergleich zu den Mehreinnahmen, die durch 
studiengebührenerhöhungen erzielt werden kön-
nen, ist der aufwand, mit dem erreicht werden 
kann, dass keine Person, welche heute ein stu-
dium absolviert, aus finanziellen gründen von  
einem solchen ausgeschlossen wird, relativ ge-
ring. wenn nur finanzschwächere Familien in den 
genuss einer abfederung kommen, stellt sich 
jedoch das Problem, dass Mittelstandfamilien 
finanziell stark belastet werden. würden flankie-
rende Massnahmen auch auf mittlere einkommen 
ausgedehnt, wäre der anteil unterstützter Famili-
en und damit der verwaltungsaufwand allerdings 
ziemlich hoch. dafür könnten studiengebühren 
stärker erhöht werden, ohne dass der Mittelstand 
die finanzielle hauptlast tragen würde. wenn, 
ähnlich wie bei den heutigen stipendiensyste-
men, finanzschwache Familien in den genuss von 
unterstützungsmassnahmen kommen, sollten 
sich studiengebührenerhöhungen auf 2000 Fran-
ken pro Jahr beschränken. 

7.4 Vorgehen bei Studiengebühren
erhöhungen müsste koordiniert 
werden

wenn die Kantone und hochschulen ihr vorge-
hen nicht koordinieren und studiengebühren 
ohne flankierende Massnahmen erhöht würden, 
führten bereits erhöhungen von 1000 Franken 
zu finanziellen schwierigkeiten bei den Familien 
der studierenden und der chancengerechte bil-
dungszugang wäre nicht mehr sichergestellt. ge-
mäss den resultaten dieser studie müssten aber 
insbesondere ländliche gebiete daran interes-
siert sein, dass gebührenerhöhungen abgefedert 
werden. in Kantonen ohne eigene universität, die 
zudem schwach in die Fachhochschullandschaft 
integriert sind, ist ein hochschulstudium – wegen 
hohen wegkosten oder auslagen für eine unter-
kunft ausserhalb des elternhauses – generell mit 
höheren Kosten verbunden. dies führt dazu, dass 
durch studiengebührenerhöhungen eine beson-
ders grosse anzahl von Familien mit Personen in 

ausbildung in finanzielle schwierigkeiten geraten 
könnte. 
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A1 Berechnung des Äquivalenz 
einkommens 

das äquivalenzeinkommen wird auf der grund-
lage des verfügbaren haushaltseinkommens (ge-
samteinkommen des haushalts abzüglich steu-
ern und sozialversicherungsbeiträge) berechnet. 
um das verfügbare haushaltseinkommen zu 
berechnen, werden vom bruttoeinkommen der 
haushalte 10% für sozialversicherungsbeiträ-
ge abgezogen. Für die berechnung der steuer-
beträge werden, abgestuft nach einkommen, 
schweizerische durchschnittswerte für Familien 
mit Kindern berechnet (von der eidgenössischen  
Finanzverwaltung werden die entsprechenden 
informationen zur verfügung gestellt). Kosten für 
Krankenkassenprämien werden nicht abgezogen, 
da diese in den berechneten studienkosten ent-
halten sind. 

um den unterschieden in bezug auf haushalts-
grösse und -zusammensetzung rechnung zu 
tragen, wird das haushaltseinkommen auf einen 
einpersonenhaushalt umgerechnet, das heisst 
durch seine entsprechende «äquivalenzgrösse» 
dividiert. diese wird ermittelt, indem die einzel-
nen Personen des haushalts gewichtet werden: 
die erste erwachsene Person mit 1.0, die zwei-
te und jede weitere im alter von über 14 Jahren 
mit 0.5 sowie jedes Kind unter 14 Jahren mit 0.3 
(entspricht der neueren oecd-äquivalenzskala). 
die «äquivalenzgrösse» ist die summe dieser ge-
wichte. das äquivalenzeinkommen  ist das netto-
einkommen geteilt durch diese äquivalenzgrös-
se. der bildung von äquivalenzeinkommen liegt 
die annahme zu grunde, dass ein haushalt eine 
wirtschaftliche einheit darstellt, dessen gesamt-
einkommen allen Mitgliedern im selben ausmass 
zugute kommt.

das nettojahreseinkommen der betrachteten 
haushalte beträgt 102’384 Franken und das äqui-
valenzeinkommen 42’312 Franken. das netto-

haushaltseinkommen liegt somit über dem Me-
dianeinkommen aller schweizer haushalte von 
74’400 Franken28. das äquivalenzeinkommen der 
in diese studie einbezogenen haushalte über-
steigt den Median aller haushalte jedoch nicht, 
denn die untersuchten haushalte sind überdurch-
schnittlich gross.

eine analyse zeigt, dass die äquivalenzeinkom-
men der in dieser studie untersuchten gruppen 
höher sind als diejenigen vergleichbarer haus-
halte mit Kindern, welche keine weiterführen-
den schulen absolvieren. diese betragen 40’448 
Franken. dies stimmt mit den ergebnissen des 
bildungsberichts 2006 überein, wonach Perso-
nen in der allgemeinbildung aus höheren sozialen 
schichten stammen als Personen in der berufs-
bildung (wolter et al. 2006).

anhang

28   Gemäss Angaben des BFS
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die Familieneinkommen der studierenden wer-
den geschätzt und stellen keine exakte berech-
nung dar. die schätzung wird durch mehrere Pro-
zeduren auf ihre Plausibilität hin überprüft. als 
erstes werden für den saKe-datensatz die Me-
dianeinkommen für Familien berechnet, in denen 
mindestens ein Familienmitglied tatsächlich eine 
hochschule besucht. das nettohaushaltsein-
kommen beträgt 98’400 Franken und das äquiva-
lenzeinkommen 41’712 Franken. die einkommen 
sind also praktisch identisch mit denjenigen der 
gesamtheit der in diese studie einbezogenen 
Personen. um die robustheit der schätzung zu 
prüfen, wird ebenfalls berechnet, wie gross das 
nettojahreseinkommen der Familien wäre, wenn 
lediglich Personen, welche über 17 Jahre alt sind, 
in die untersuchung einbezogen werden. es läge 
bei 102’700 Franken. auch der vergleich mit an-
deren datensätzen zeigt, dass die schätzungen 
realistisch sind.

A2 Plausibilisierung der  
Familieneinkommen
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A3 Einkommensverteilung

A3.1 Teilweise abgefederte 
Studiengebühren

Flankierende Massnahmen bestehen aus unter-
stützungsleistungen, welche entweder die gesam-
ten zusätzlichen studiengebühren abdecken oder 
einen teil davon. die Fallzahl der Familien, welche 
unterstützungsleistungen erhalten, die unter den 
zusätzlichen studiengebühren liegen, ist zu klein, 
als dass sie für die regionen einzeln geschätzt 
werden kann. aus diesem grund wird eine gesamt-
schweizerische schätzung vorgenommen.

die folgende grafik zeigt die der schätzung zu 
grunde liegende verteilung der äquivalenzein-
kommen.

Grau: Familien, die entweder keine Unterstützung oder volle 

Unterstützung erhalten

Schwarz: Familien, bei welchen Studiengebühren teilweise 

abgefedert werden

Mit hilfe der steigung der einkommenskurve wird 
geschätzt, welcher anteil von Familien teilweise 
unterstützt wird und welche Kosten für flankie-
rende Massnahmen dadurch entstehen. Für alle 
regionen wird die gleiche steigung der einkom-
menskurve verwendet, wegen zu geringen Fall-
zahlen wird nicht für jede region eine eigene Kur-
ve berechnet. die steigung der einkommenskurve 
unterscheidet sich in diesem bereich zwischen 
den Kantonen nicht stark und es ist festzustellen, 
dass sie linear ist.

A3.2 Familien mit mehreren Kindern

das Medianäquivalenzeinkommen von Fami-
lien mit einem Kind in ausbildung beträgt ca. 
43’300 Franken, dasjenige mit mehren Kindern 
ca. 40’100 Franken. da sich die berechnungen für 
diese studie auf den anteil familien, welche in 
den genuss einer abfederung kommt, stützen, 
wird der anteil Studierender mit unterstützung 
leicht unterschätzt, denn in manchen Familien 
erhalten mehrere Personen unterstützungszah-
lungen. da die wahrscheinlichkeit, in den genuss 
von flankierenden Massnahmen zu kommen, bei 
Familien mit mehreren Kindern grösser ist, wird 
eine Korrektur vorgenommen.
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A4 Plausibilisierung der  
Anzahl Familien, die im  
Modell «soziale Abfederung» 
von Studiengebühren  
profitieren würden  

bei der berechnung des Prozentsatzes von Fa-
milien, welche in den genuss von flankierenden 
Massnahmen kämen, handelt es sich um eine 
schätzung. die Fallzahl ist mit 1182 genügend 
gross, damit sie für die gesamte schweiz zu-
verlässig ist. bei den schätzungen nach region 
konnten nur grössere Kantone einzeln in die un-
tersuchung einbezogen werden. Pro Kanton oder 
region sollten ungefähr 100 Fälle vorhanden sein, 
damit die schätzungen genügend genau sind 
(spannbreite von ±5–10%, bei einem Konfidenz-
intervall von 95%, was bedeutet, dass die schät-
zung mit 95%iger wahrscheinlichkeit in diesem 
bereich liegt). Für einige regionen, zum beispiel 
für st. gallen, konnte diese vorgabe allerdings 
nicht eingehalten werden. um zu zeigen, ob die 
berechneten anteile von Familien, welche un-
terstützung erhalten, dennoch realistisch sind, 
sollen sie einer Plausibilitätsprüfung unterzogen 
werden. es werden Faktoren ausfindig gemacht, 
mit deren hilfe abgeschätzt werden kann, ob ein 
Kanton oder eine region potenziell mit einem 
hohen oder einem niedrigen anteil unterstützter 
Familien rechnen muss (vgl. anhang a5). in Karte 
2 ist dargestellt, in welchen gebieten eher eine 
hohe und in welchen eine niedrige unterstüt-
zungsquote erwartet wird (dunkelgrau = hoher 
anteil unterstützter Familie, hellgrau = tiefer 
anteil). beim vergleich mit Karte 1 (Kapitel 2.2.1)
zeigt sich, dass die theoretisch erwartete inten-
sität der abfederung ziemlich gut mit derjenigen 
übereinstimmt, welche für diese studie berech-
net wurde. die berechneten Quoten für die region 
basel scheinen recht hoch, allerdings weisen die 
Kantone basel-landschaft und basel-stadt auch 
in der realität hohe stipendienquoten auf (vgl. 
bFs 2008).

Karte 2|Theoretisch erwartete Unterstützung unter Berück

sichtigung der Faktoren: Universitätsstandort, Einkommen in 

den Regionen, Einkommensverteilung, Bevölkerungsdichte, 

Maturitätsquote (inkl. Berufsmatura)

 

copyright und Quelle:
www.badac.ch

index:     0 = sehr tiefe erwartete Quote
            100 = sehr hohe erwartete Quote

83–100
67–83
50–67
33–50
17–33
  0–17



45

A5 Zu erwartender Bedarf an 
Unterstützung

es wird davon ausgegangen, dass die fünf Fak-
toren universitätsstandort, einkommen, ein-
kommensverteilung, bevölkerungsdichte und die 
Maturitätsquote den anteil Familien, die in den 
genuss einer unterstützung kommen, beein-
flussen. 

aus den fünf Faktoren wird durch gewichtung  
ein gesamtindikator gebildet. das einkommen 
sowie die tatsache, ob in einem Kanton eine uni-
versität vorhanden ist, wird doppelt gewichtet, 
die übrigen drei Faktoren einfach.

Begründung

eine wichtige rolle für die zu erwartende •	
unterstützungsquote spielt die tatsache, ob 
eine universität vorhanden ist oder nicht. die 
universitätsstudierenden repräsentieren nach 
wie vor den grösseren teil der studierenden-
population, ebenfalls spielt die tatsache eine 
rolle, ob es sich um volluniversitäten handelt 
oder nicht. eine eigene universität verringert 
den anteil auswärtsstudierender, was die 
Kosten für ein studium verringert. 
Je höher das einkommen in einem Kanton ist, •	
desto geringere unterstützungsquoten werden 
erwartet. 
es spielt aber nicht nur das einkommen, •	
sondern auch dessen verteilung eine wichtige 
rolle, da lediglich finanzschwächere bevöl-
kerungsschichten in den genuss von flankie-
renden Massnahmen kommen. 
die bevölkerungsdichte beeinflusst die un-•	
terstützungsquote ebenfalls, weil zentrums-
kantone allgemein eine grössere hochschul-
dichte aufweisen und damit wiederum eine 
geringere anzahl von auswärtsstudierenden. 
die Maturitätsquote beeinflusst die unter-•	
stützungsquote deshalb, weil in Kantonen mit 
tiefer Quote eher finanzstärkere schichten 
einen hochschulzugang erwerben und diese 
weniger auf unterstützung angewiesen sind. 

als weiterführende information wird eine tabelle 
zur verfügung gestellt, welche die angaben dar-
stellt, aus denen der indikator berechnet wurde.
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 Quelle: Eidgenössische Finanzverwaltung, BFS

universität einkommen
einkommens- 

verteilung
bevölkerungs- 

dichte
Maturaquote

 
1= volluniversität
2= teiluniversität

3= keine 

gewichtete haus-
haltseinkommen 

in chF29

gini-Koeffizient30 einwohner pro km2

 berufsmaturität  
+ gymnasiale 

 Maturität

zh 1 48’100 0.31 787 32.7

be 1 42’300 0.27 165 31.3

lu 2 42’267 0.27 254 28.4

ur 3 39’667 0.22 33 29.9

sz 3 43’000 0.42 166 24.8

ow 3 40’400 0.28 71 20.5

nw 3 45’267 0.35 167 29.5

gl 3 40’538 0.25 56 26.3

zg 3 50’800 0.38 527 31.6

Fr 1 41’714 0.25 165 29.9

so 3 43’400 0.26 317 23.8

bs 1 46’067 0.31 5006 33.6

bl 3 49’100 0.28 520 32.6

sh 3 43’100 0.25 250 32.2

ar 3 41’862 0.30 217 38.8

ai 3 40’075 0.32 90 24.3

sg 2 41’500 0.26 239 25.7

gr 3 42’300 0.27 27 33.2

ag 3 45’500 0.26 417 25.4

tg 3 41’762 0.25 276 25.6

ti 2 39’750 0.30 120 44.7

vd 1 44’813 0.31 238 31.4

vs 3 40’200 0.26 57 28.9

ne 1 42’762 0.27 237 34.5

ge 1 48’308 0.35 1783 36.1

Ju 3 38’905 0.23 83 35.3

29   Es handelt sich um von der Eidgenössischen Finanzverwaltung vorgenommene Gewichtungen, welche von der 
in dieser Studie verwendeten leicht abweichen. Für alleinstehende Erwachsene ist der Wert des Äquivalenz-
faktors gleich 1, für Verheiratete 1.5; für jedes Kind und jede weitere durch den Steuerpflichtigen unterstütz-
te Person wird ein Wert von 0.3 hinzugerechnet. So ist zum Beispiel das reine Äquivalenzeinkommen eines 
Paarhaushaltes mit zwei unterstützungspflichtigen Kindern gleich dem reinen Haushaltseinkommen dividiert 
durch 2.1 (1.5+0.3+0.3).

30  Der Gini-Koeffizient ist ein Mass der relativen Konzentration respektive Ungleichheit und kann einen Wert 
zwischen Null und Eins annehmen. Im Falle der Gleichverteilung ergibt sich für den Gini-Koeffizienten ein Wert 
von Null und im Falle der Konzentration des gesamten Einkommens auf nur eine Person ein Wert von Eins. Je 
höher also der Gini-Koeffizient ausfällt, desto grösser ist die Ungleichverteilung. Quelle: Statistische Ämter des 
Bundes und der Länder <http://www.amtliche-sozialberichterstattung.de/A3gini-koeffizient.html> (01.10.2010)
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A6 Abkürzungen

Allgemein:

edK:  schweizerische Konferenz der  
kanton alen erziehungsdirektoren

Fhv:  interkantonale Fachhochschul - 
verein barung

iuv:  interkantonale universitäts- 
verein barung

Hochschulen:

ubs:  universität basel
ube:  universität bern
uFr:  universität Freiburg
uge:  universität genf
uls:  universität lausanne
ulu:  universität luzern
une:  universität neuenburg
usg:  universität st. gallen
uzh:  universität zürich
usi:  università della svizzera italiana

bFh:  berner Fachhochschule
hes-so:  haute école spécialisée de suisse  

occidentale
Fhnw:  Fachhochschule nordwestschweiz
Fhz:  Fachhochschule zentralschweiz
suPsi:  scuola universitaria professionale  

della svizzera italiana
Fho:  Fachhochschule ostschweiz
zFh:  zürcher Fachhochschule
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